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An die Mitglieder der Generaldirektion der

Unternehmung , Wiener Gesundheitsverbund* (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund), Wien
Bericht iiber die Priifung des zusammengefassten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020

Unternehmung ,Wiener Gesundheitsverbund" (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund),

Wien

Wir haben die Priifung des zusammengefassten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 der

Unternehmung ,Wiener Gesundheitsverbund” (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund),

(im Folgenden auch kurz "Unternehmung" oder ,WIGEV" genannt)

abgeschlossen und erstatten tiber das Ergebnis dieser Priifung den folgenden Bericht:

1. PRUFUNGSVERTRAG UND AUFTRAGSDURCHFUHRUNG

Die Generaldirektorin sowie der Generaldirektorin-
Stellvertreter der Unternehmung ,Wiener Gesund-
heitsverbund“ (vormals Wiener Krankenanstalten-
verbund), Wien, schloss mit uns einen Priifungsver-
trag, den zusammengefassten Jahresabschluss zum
31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der Buchfiih-
rung und den zusammengefassten Lagebericht ge-
maf §§ 269ff UGB zu priifen.

Der WIGEV ist im Sinn des § 1 Abs 1 und Abs 2 des
Statuts fir die Unternehmung ,Wiener Gesundheits-
verbund" (Verordnung des Wiener Gemeinderates
idgF) eine wirtschaftliche Einrichtung, der der Ge-
meinderat die Eigenschaft einer Unternehmung zuer-
kannt hat; sie besitzt keine Rechtspersonlichkeit und
ihr Vermégen wird vom Ubrigen Vermogen der Ge-
meinde gesondert verwaltet.

Gemaf3 § 1 Abs 3 des Statuts idgF umfasst der
WIGEV:

» die Wiener Stadtischen Krankenhauser

» die Teilunternehmung Allgemeines Krankenhaus
der Stadt Wien — Medizinischer Universitatscam-
pus,

» die Teilunternehmung Geriatriezentren und Pfle-
gewohnhduser der Stadt Wien mit sozial-medizi-
nischer Betreuung,

» sonstige Einrichtungen, die der Fithrung der Kran-
kenanstalten sowie der Geriatriezentren und Pfle-
gewohnhduser der Stadt Wien dienen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach unter-
nehmensrechtlichen Grunds&tzen entsprechend § 22
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des Statuts flr die Unternehmung ,Wiener Gesund-
heitsverbund" aufgestellt. Die Teilunternehmungen
des WIGEV, die Wiener Stadtischen Krankenh&user
sowie die Management- und Serviceeinrichtungen
stehen in einem konzernahnlichen Verhaltnis; Betei-
ligungsverhaltnisse im Sinne des § 228 UGB bestehen
nicht. Aus den Jahresabschliissen dieser Einheiten
wird ein zusammengefasster Jahresabschluss der Un-
ternehmung ,Wiener Gesundheitsverbund" erstellt.

Bei der gegenstandlichen Priifung handelt es sich um
eine freiwillige Priifung.

Diese Priifung erstreckt sich darauf, ob bei der Erstel-
lung des zusammengefassten Jahresabschlusses die
Bestimmungen des Statuts beachtet wurden. Der zu-
sammengefasste Lagebericht ist darauf zu priifen, ob
er mit dem zusammengefassten Jahresabschluss in
Einklang steht und ob er nach den geltenden rechtli-
chen Anforderungen aufgestellt wurde.

Bei unserer Priifung beachteten wir die in Osterreich
geltenden gesetzlichen Vorschriften und berufsibli-
chen Grundsatze ordnungsgemaf3er Durchflihrung
von Abschlusspriifungen. Diese Grundsatze erfordern
die Anwendung der internationalen Prifungsstan-
dards (International Standards on Auditing). Wir wei-
sen darauf hin, dass die Priifung mit hinreichender Si-
cherheit die Richtigkeit des zusammengefassten Jah-
resabschlusses gewahrleisten soll. Eine absolute Si-
cherheit lasst sich nicht erreichen, weil jedem inter-
nen Kontrollsystem die Méglichkeit von Fehlern im-
manent ist und auf Grund der stichprobengestiitzten
Priifung ein unvermeidbares Risiko besteht, dass we-
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sentliche falsche Darstellungen im zusammengefass-
ten Abschluss unentdeckt bleiben. Die Priifung er-
streckte sich nicht auf Bereiche, die (blicherweise
den Gegenstand von Sonderpriifungen bilden. Die
Priifung des nach kameralen Grundsdtzen erstellten
Rechnungsabschlusses war nicht Gegenstand des
Auftrags. Weiters haben wir auftragsgemafd auch
keine Gebarungspriifung vorgenommen.

Im Rahmen der Priifung des zusammengefassten Jah-
resabschlusses wurden die einbezogenen Jahresab-
schlisse daraufhin gepriift, ob sie den Grundsatzen
ordnungsmafiger Buchfiihrung entsprechen und ob
die fiir die Ubernahme in den zusammengefassten
Jahresabschluss maf3geblichen Vorschriften beachtet
worden sind.

Unternehmung , Wiener Gesundheitsverbund* (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund), Wien
Bericht iiber die Priifung des zusammengefassten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020

Wir fiihrten die Priifung mit Unterbrechungen im
Zeitraum November bis Dezember 2020 (Vorpri-
fung) sowie von Mérz bis Mai 2021 (Hauptprifung)
Uiberwiegend in den Rédumen der Unternehmung in
Wien durch. Die Priifung wurde mit dem Datum die-
ses Berichtes materiell abgeschlossen.

Fir die ordnungsgemaf3e Durchfiihrung des Auftra-
ges ist Herr Mag. (FH) René Berger, Wirtschaftspri-
fer, verantwortlich.

Grundlage fiir unsere Priifung ist der mit der Unter-
nehmung abgeschlossene Priifungsvertrag, bei dem
die von der Kammer der Steuerberater und Wirt-
schaftspriifer herausgegebenen "Allgemeinen Auf-
tragsbedingungen fiir Wirtschaftstreuhandberufe"
(Beilage VII) einen integrierten Bestandteil bilden.
Diese Auftragsbedingungen gelten nicht nur zwi-
schen der Unternehmung und dem Abschlusspriifer,
sondern auch gegeniiber Dritten. Bezliglich unserer
Verantwortlichkeit und Haftung als Abschlusspriifer
gegeniiber der Unternehmung und gegeniiber Drit-
ten kommt § 275 UGB analog zur Anwendung.

2. ZUSAMMENFASSUNG DES PRUFUNGSERGEBNISSES

FESTSTELLUNGEN ZUR UBEREINSTIMMUNG
DES ZUSAMMENGEFASSTEN
JAHRESABSCHLUSSES UND DES
ZUSAMMENGEFASSTEN LAGEBERICHTS MIT
DEN BESTIMMUNGEN DES STATUTS

Bei Priifung der Zusammenfassung sowie der einbe-
zogenen Jahresabschliisse wurde die Einhaltung der
maf3geblichen Vorschriften und der Grundsatze ord-
nungsmafiger Buchfiihrung festgestellt. Die in den
zusammengefassten Abschluss einbezogenen Ab-
schlisse beriicksichtigen im Wesentlichen die vom
WIGEV vorgegebenen einheitlichen Bilanzierungs-
und Bewertungsrichtlinien und stellen eine geeignete
Grundlage fur die Einbeziehung in den zusammenge-
fassten Jahresabschluss dar. Die fiir die Ubernahme in
den zusammengefassten Jahresabschluss maf3gebli-
chen Vorschriften wurden beachtet.

Im Rahmen unseres risiko- und kontrollorientierten
Prifungsansatzes haben wir — soweit wir dies fiir un-
sere Priifungsaussage fur notwendig erachteten — die
internen Kontrollen in Teilbereichen des Rechnungs-
legungsprozesses in die Priifung einbezogen.

Hinsichtlich der Einhaltung der Bestimmungen des

Statuts verweisen wir auf unsere Ausfiihrungen im
Bestatigungsvermerk.

bdo.at

ERTEILTE AUSKUNFTE

Die Mitglieder der Generaldirektion der Unterneh-
mung ,Wiener Gesundheitsverbund* erteilten die
von uns verlangten Aufkldrungen und Nachweise.
Eine von den statutarischen Vertretern unterfertigte
Vollstandigkeitserklarung haben wir zu unseren Ak-
ten genommen.

Die Umsatzsteuerverrechnung obliegt nicht dem
WIGEYV selbst, sondern wird fir den gesamten Ma-
gistrat einheitlich von der MA 6 durchgefiihrt. Dem-
zufolge konnte keine detaillierte Priifung der Umsatz-
steuerverrechnung (einschlief3lich der Einsichtnahme
in Drittbestatigungen des Finanzamtes) des WIGEV
vorgenommen werden.

Eine abschlief3ende Beurteilung der Abgabenverrech-
nung hinsichtlich Umsatzsteuer ist uns daher nur in-
soweit moglich, als sie den Einflussbereich des
WIGEV betreffen.
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STELLUNGNAHME ZU TATSACHEN NACH § 273
ABS. 2 UGB (AUSUBUNG DER REDEPFLICHT)

Bei Wahrnehmung unserer Aufgaben als Abschluss-
prifer haben wir keine Tatsachen festgestellt, die den
Bestand der Unternehmung ,Wiener Gesundheits-
verbund“ gefahrden oder ihre Entwicklung wesent-
lich beeintrachtigen kdnnen oder die schwerwiegen-
den Versto3e der Organe oder von Arbeitnehmern
gegen Gesetz oder Statut erkennen lassen. Wesentli-
che Schwachen bei den internen Kontrollen des
Rechnungslegungsprozesses sind uns nicht zur
Kenntnis gelangt.
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3. BESTATIGUNGSVERMERK

Unternehmung , Wiener Gesundheitsverbund* (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund), Wien
Bericht iiber die Priifung des zusammengefassten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020

BERICHT ZUM ZUSAMMENGEFASSTEN JAHRESABSCHLUSS

PRUFUNGSURTEIL

Wir haben den zusammengefassten Jahresabschluss
der Unternehmung ,Wiener Gesundheitsverbund®,
Wien, bestehend aus der zusammengefassten Bilanz
zum 31. Dezember 2020, der zusammengefassten
Gewinn- und Verlustrechnung, der Entwicklung des
zusammengefassten Eigenkapitals und der zusam-
mengefassten Geldflussrechnung fiir das an diesem
Stichtag endende Geschaftsjahr und dem zusam-
mengefassten Anhang, gepriift.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefiigte
Jahresabschluss den statutarischen bzw. den gesetz-
lichen Vorschriften und vermittelt ein moglichst ge-
treues Bild der Vermdgens- und Finanzlage zum 31.
Dezember 2020 sowie der Ertragslage der Unterneh-
mung fiir das an diesem Stichtag endende Geschéfts-
jahr in Ubereinstimmung mit den zur Anwendung
kommenden &sterreichischen unternehmensrechtli-
chen Vorschriften.

GRUNDLAGE FUR DAS PRUFUNGSURTEIL

Wir haben unsere Abschlusspriifung in Ubereinstim-
mung mit den &sterreichischen Grundsatzen ord-
nungsmafiger Abschlusspriifung durchgefiihrt. Diese
Grundsatze erfordern die Anwendung der Internatio-
nal Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwort-
lichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards
sind im Abschnitt ,Verantwortlichkeiten des Ab-
schlussprifers fur die Prifung des zusammengefass-
ten Jahresabschlusses" unseres Bestdtigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von der
Unternehmung unabhangig in Ubereinstimmung mit
den osterreichischen unternehmensrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften, und wir haben unsere
sonstigen beruflichen Pflichten in Ubereinstimmung
mit diesen Anforderungen erfiillt. Wir sind der Auf-
fassung, dass die von uns erlangten Priifungsnach-
weise bis zum Datum des Bestatigungsvermerks aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage fiir un-
ser Priifungsurteil zu dienen.

Unsere Verantwortlichkeit und Haftung ist analog zu
§ 275 Abs. 2 UGB (Haftungsregelungen bei der Ab-
schlusspriifung einer kleinen oder mittelgrof3en Ge-
sellschaft) gegentber der Unternehmung und auch
gegeniber Dritten mit insgesamt 2 Millionen Euro
begrenzt.
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VERANTWORTLICHKEITEN DES GENERAL-
DIREKTORS BZW. DER GENERALDIREKTORIN UND
DES AUFSICHTSRATES FUR DEN
ZUSAMMENGEFASSTEN JAHRESABSCHLUSS

Der Generaldirektor bzw. die Generaldirektorin der
Unternehmung ,Wiener Gesundheitsverbund® ist
verantwortlich fir die Aufstellung des zusammenge-
fassten Jahresabschlusses und dafiir, dass dieser in
Ubereinstimmung mit den zur Anwendung kommen-
den osterreichischen unternehmensrechtlichen Vor-
schriften ein moglichst getreues Bild der Vermdgens-
, Finanz- und Ertragslage der Unternehmung ,Wiener
Gesundheitsverbund" vermittelt. Ferner ist der Ge-
neraldirektor bzw. die Generaldirektorin verantwort-
lich fur die internen Kontrollen, die er bzw. sie als not-
wendig erachtet, um die Aufstellung des zusammen-
gefassten Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei
von falschen Darstellungen aufgrund von dolosen
Handlungen oder Irrtiimern ist. Soweit die Angele-
genheiten der Personalverrechnung bzw. der Um-
satzsteuerverrechnung nach dem Statut bzw. der Ge-
schaftseinteilung des Magistrates anderen Dienst-
stellen zugewiesen sind und eine Auswirkung auf den
zusammengefassten Jahresabschluss haben, er-
streckt sich die Verantwortung des Generaldirektors
bzw. der Generaldirektorin nur insoweit, als sie den
Einflussbereich des WIGEV betreffen.

Bei der Aufstellung des zusammengefassten Jahres-
abschlusses ist der Generaldirektor bzw. die General-
direktorin dafiir verantwortlich, die Fahigkeit der Un-
ternehmung zur Fortfiihrung ihrer Tatigkeit zu beur-
teilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fort-
fuhrung der Tatigkeit der Unternehmung — sofern
einschlagig — anzugeben, sowie dafiir, den Rech-
nungslegungsgrundsatz der Fortfiihrung der Tatigkeit
der Unternehmung anzuwenden, es sei denn, die Or-
gane beabsichtigen, entweder die Unternehmung zu
liquidieren oder die Tatigkeit der Unternehmung ein-
zustellen, oder haben keine realistische Alternative
dazu.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich fur die Uberwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns.
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VERANTWORTLICHKEITEN ~ DES ~ ABSCHLUSS-
PRUFERS FUR DIE PRUFUNG DES ZUSAMMEN-
GEFASSTEN ABSCHLUSSES

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit dariiber zu
erlangen, ob der zusammengefasste Abschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtiimern ist,
und einen Bestdtigungsvermerk zu erteilen, der unser
Prifungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist
ein hohes Maf3 an Sicherheit, aber keine Garantie da-
fir, dass eine in Ubereinstimmung mit den 6sterrei-
chischen Grundsatzen ordnungsgema[3er Abschluss-
prifung, die die Anwendung der ISA erfordern, durch-
geflihrte Abschlusspriifung eine wesentliche falsche
Darstellung, falls ein solche vorliegt, stets aufdeckt.
Falsche Darstellungen kdnnen aus dolosen Handlun-
gen oder Irrtiimern resultieren und werden als we-
sentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder ins-
gesamt verniinftigerweise erwartet werden koénnte,
dass sie die auf der Grundlage dieses zusammenge-
fassten Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftli-
chen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlusspriifung in Ubereinstimmung
mit den &sterreichischen Grundsdtzen ordnungsma-
[Riger Abschlusspriifung, die die Anwendung der ISA
erfordern, iben wir wahrend der gesamten Ab-
schlusspriifung pflichtgemafes Ermessen aus und
bewahren eine kritische Grundhaltung.

Dariiber hinaus gilt:

»  Wir identifizieren und beurteilen die Risiken we-
sentlicher falscher Darstellungen aufgrund von
dolosen Handlungen oder Irrtimern im Ab-
schluss, planen Priifungshandlungen als Reak-
tion auf diese Risiken, fihren sie durch und er-
langen Priifungsnachweise, die ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage fir unser Pri-
fungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolo-
sen Handlungen resultierende wesentliche fal-
sche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist
hoher als ein aus Irrtimern resultierendes, da
dolose Handlungen kollusives Zusammenwir-
ken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstandig-
keiten, irreflihrende Darstellungen oder das Au-
Berkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten
kénnen.

Unternehmung , Wiener Gesundheitsverbund* (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund), Wien
Bericht iiber die Priifung des zusammengefassten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020

Wir gewinnen ein Verstandnis von dem fiir die
Abschlusspriifung relevanten internen Kontroll-
system, um Priifungshandlungen zu planen, die
unter den gegebenen Umstanden angemessen
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Priifungsur-
teil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsys-
tems der Unternehmung abzugeben.

Wir beurteilen die Angemessenheit der vom Ge-
neraldirektor bzw. der Generaldirektorin ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie
die Vertretbarkeit der vom Generaldirektor bzw.
der Generaldirektorin dargestellten geschatzten
Werte in der Rechnungslegung und damit zu-
sammenhdngende Angaben.

Wir ziehen Schlussfolgerungen uber die Ange-
messenheit der Anwendung des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes, der Fortfiihrung der Unter-
nehmungstatigkeit durch die Organe sowie, auf
der Grundlage der erlangten Priifungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-
sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-
ten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fahig-
keit zur Fortfiihrung der Unternehmungstatig-
keit aufwerfen kann. Falls wir die Schlussfolge-
rung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit
besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Besta-
tigungsvermerk auf die dazugehdrigen Angaben
im zusammengefassten Jahresabschluss auf-
merksam zu machen oder, falls diese Angaben
unangemessen sind, unser Prifungsurteil zu
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum Datum
unseres Bestatigungsvermerks erlangten Pri-
fungsnachweise. Zukiinftige Ereignisse oder Ge-
gebenheiten kénnen jedoch die Abkehr von der
Fortfiihrung der Unternehmungstdtigkeit zur
Folge haben.

Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Auf-
bau und den Inhalt des zusammengefassten Jah-
resabschlusses einschlief3lich der Angaben so-
wie ob der zusammengefasste Jahresabschluss
die zugrunde liegenden Geschaftsvorfalle und
Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein
moglichst getreues Bild erreicht wird.

Die Veroffentlichung oder Weitergabe des zusammengefassten Jahresabschlusses mit unserem Bestatigungsvermerk darf nur in
der von uns bestatigten Fassung erfolgen. Dieser Bestatigungsvermerk bezieht sich ausschlieBlich auf den deutschsprachigen
und vollstandigen zusammengefassten Jahresabschluss samt zusammengefassten Lagebericht. Fir abweichende Fassungen sind

die Vorschriften des § 281 Abs. 2 UGB zu beachten.
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»  Wir erlangen ausreichende geeignete Priifungs-
nachweise zu den Finanzinformationen der Ein-
heiten oder Geschaftstatigkeiten innerhalb der
Unternehmung, um ein Prifungsurteil zum zu-
sammengefassten Jahresabschluss abzugeben.
Wir sind verantwortlich fiir die Anleitung, Uber-
wachung und Durchfithrung der Abschlusspri-
fung. Wir tragen die Alleinverantwortung fur
unser Prifungsurteil. Soweit die Angelegenhei-
ten der Umsatzsteuerverrechnung nach dem
Statut bzw. der Geschéftseinteilung des Magist-
rates anderen Dienststellen zugewiesen sind

BERICHT ZUM LAGEBERICHT

Der zusammengefasste Lagebericht ist auf Grund der
Osterreichischen  unternehmensrechtlichen  Vor-
schriften darauf zu priifen, ob er mit dem zusammen-
gefassten Jahresabschluss in Einklang steht und ob er
nach den geltenden rechtlichen Anforderungen auf-
gestellt wurde.

Der Generaldirektor bzw. die Generaldirektorin ist
verantwortlich fir die Aufstellung des zusammenge-
fassten Lageberichts in Ubereinstimmung mit den zur
Anwendung gelangenden &sterreichischen unterneh-
mensrechtlichen Vorschriften.

Wir haben unsere Priifung in Ubereinstimmung mit
den Berufsgrundsdtzen zur Priifung des zusammen-

gefassten Lageberichts durchgefihrt.

Wien, am 12. Mai 2021

Unternehmung , Wiener Gesundheitsverbund” (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund), Wien
Bericht iiber die Priifung des zusammengefassten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020

und eine Auswirkung auf den zusammengefass-
ten Jahresabschluss haben, erstreckt sich unse-
rer Verantwortung auf die Priifung der Plausibi-
litdt dieser Finanzdaten.

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter ande-
rem Uber den geplanten Umfang und die geplante
zeitliche Einteilung der Abschlusspriifung sowie tiber
bedeutsame Priifungsfeststellungen, einschlief3lich
etwaiger bedeutsamer Mangel im internen Kontroll-
system, die wir wahrend unserer Abschlusspriifung
erkennen, aus.

Urteil

Nach unserer Beurteilung ist der zusammengefasste
Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforde-
rungen aufgestellt worden und steht in Einklang mit
dem zusammengefassten Jahresabschluss.

Erklarung

Angesichts der bei der Priifung des zusammengefass-
ten Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und
des gewonnenen Verstandnisses tber die Unterneh-
mung und ihr Umfeld wurden wesentliche fehler-
hafte Angaben im zusammengefassten Lagebericht
nicht festgestellt.

BDO Austria GmbH
Wirtschaftspriifungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ppa. Mag. (FH) René Berger
Wirtschaftspriifer

Mag. Gerhard Posautz
Wirtschaftspriifer

Die Veroffentlichung oder Weitergabe des zusammengefassten Jahresabschlusses mit unserem Bestatigungsvermerk darf nur in
der von uns bestatigten Fassung erfolgen. Dieser Bestatigungsvermerk bezieht sich ausschlieBlich auf den deutschsprachigen
und vollstéandigen zusammengefassten Jahresabschluss samt zusammengefassten Lagebericht. Fir abweichende Fassungen sind

die Vorschriften des § 281 Abs. 2 UGB zu beachten.
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Unternehmung "Wiener Gesundheitsverbund”

Zusammengefasste Bilanz zum 31. Dezember 2020

Alktiva

A. Anlagevermogen
1. Immuterielle Vermigensgegenstinde
1. Rechte und Vorteile sowie geleistete
Baukostenbeitrige
11, Sachanlagen
1. Grundstiicke und Bauten, einschlieBlich
der Bauten auf fremden Grund
2. Technische Anlagen und Maschinen
. Anderc Anlagen. Betricbs- und Geschifis-
ausstattung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau

II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen

B. Umlaufvermigen
1. Vorriite
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2. Noch nicht abrechenbare Leistungen
3. Geleistete Anzahlungen

II. Forderungen
1. Forderungen aus Leistungen
davon > I Jahr
2. Sonstige Forderungen
davon > | Jahr

HI. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2020 31.12.2019

EUR TEUR
92.129.518,20 97.178
3.913.536.864,00 4.064.470
330.916.273,56 329.671
193.046.310,60 220.563
167.685.470,78 113.748
4.605.184.918,94 4.728.452
9.263.225.77 10.109
4.706.577.662,91 4.835.740
115.942.663.91 48.102
27.105.590.45 36.059
281.023.60 3.4359
143.329.277,96 87.620
380.712.649,14 380.821
0.00 0
329.074.562.82 208.514
0.00 0
709.787.211,96 589.336
233.516.123,89 483.646
1.086.632.613,81 1.160.601
3.602.170,99 3.815
5.796.812.447,71 6.000.156
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Unternehmung "Wiener Gesundheitsverbund”

Passiva

A. Negatives Eigenkapital

1L

Unternehmenskapital
1. Negatives Unternchmungskapital

Riicklagen
a) Allgemeine Riicklagen

Bilanzverlust
davon Verlustvortrag: EUR 277.535.551.51

Vorjahr: TEUR 271.974

B. Sonderposten fiir Investitionszuschiisse

1.
2

bereits verwendete Investitionszuschiisse
noch verfiigbare Investitionszuschiisse

C. Riickstellungen

1.
Z

Riickstellungen fiir Abfertigungen
Sonstige Riickstellungen

D. Verbindlichkeiten

(95}

Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten
davon < 1 Jahr
davon = 1 Jahr

. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

davon < | Jahr
devon = 1 Jahr

. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

davon < 1 Jahr
davon > 1 Jahr

. Sonstige Verbindlichkeiten

davon aus Steuern

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
davon < 1 Jahr

davon > 1 Jahr

davon < | Jahr
davon = 1 Jahr

E. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2020 31.12.2019
EUR TEUR
-125.446.788,30 -125.447

2.073.499.43 9.038
2.073.499,43 9.038
-286.617.210,71 -277.536
-409.990.499,58 -393.945
4.207.700.274.,55 4.223.945
431.659.143.01 491.864
4.639.359.417.,56 4.715.809
233.412.300,00 230.193
707.936.275,25 711.627
941.348.575,25 941.820
288.311.669.26 304.306
15.994.239.65 15513
272.317.429.61 288.793
2.107.282.45 3.052
2.107.282,45 3.052
0.00 0
64.306.765.14 257.619
62.263.009.05 235.926
2.043.756.09 1.693
247.906.169.91 152.767
0.00 86

0.00 4
133.425.751.85 33308
114.480.418.06 119.459
602.631.886,76 T17.745
213.790.283,00 307.799
388.841.603,76 409.946
23.463.067,72 18.726
5.796.812.447,71 6.000.156
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Unternehmung "Wiener Gesundheitsverbund"

Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung
fiir das Geschiiftsjahr 2020

. Umsatzerlose
a) Leistungserlose
b) Betriebskostenersditze
¢) Klinischer Mehraufivand

[

. Veriinderung des Bestands an noch nicht abrechenbaren Leistungen
. Andere aktivierte Eigenleistungen
. Sonstige betriebliche Ertrige
a) Ertrdge aus dem Abgang vom Anlagevermaogen
b) Erirdge aus der Auflésung von Riickstellungen
¢) Erirdage aus der Auflésung von Investitionskostenzuschiissen
d) Ertrdage aus dem Ersaiz der Aufivendungen fiir Altersversorgung
e) Ubrige

L

(v

. Aufwendungen fiir Material und sonstige bezogene Leistungen
a) Materialaupvand
b) Aufivendungen fiir bezogene Leisiungen

[

. Personalaufwand

a) Lohne

h) Gehalter

¢) soziale Aufivendungen,
davon Aufwendungen fiir Allersversorgung
aa) Aufwendungen fiir Abfertigung und Leistungen an betriebliche
Mitarbeitervorsorgekassen
bb) Aufwendungen fiir gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie
vom Entgelt abhéingige Abgaben und Pflichtbeitrige

~1

. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstiinde des
Anlagevermégens und Sachanlagen
a) planmalfiig
b) auBerplanméfig

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Stewern
b) Ubrige
9. Zwischensumme aus Z 1 bis 8 (Betriebsergebnis)
10. Sonstige Zinsen und édhnliche Ertriage
11. Aufwendungen aus Finanzanlagen
davon Abschreibungen: EUR 1.001.040.02: Vorjahr: TEUR 125
12. Zimsen und dhnliche Aufwendungen
13. Zwischensumme aus Z 10 bis 12 (Finanzergebnis)
14. Jahresfehlbetrag
15. Auflosung von Riicklagen
16. Zuweisung zu Riicklagen

17. Jahresverlust

18. Verlustvortrag aus dem Vorjahr
19. Bilanzverlust

2020 2019

EUR TEUR
2.194.176.304,51 2.185.835
1.059.463.305,89 823.333
36.363.636,36 36.364
3.290.003.246.76 3.045.531
-8.953.400.74 27.655
0,00 60
129.322.49 699
5.587.290,28 2.681
320.629.751,85 209.890
383.816.624.59 368.529
451.078.804,49 400.950
1.161.242.053,70 1.042.756
630.864.718.26 526.267
75.522.099,00 71.316
-706.386.817.32 -597.783
190.629.285.85 177.638
1.355.303.648,07 1.292.898
715.384.271.93 695.195
395.892.019.89 380.204
30.757.942.94 44.074
288.734.309.10 270.917
-2.261.317.205.85 -2.165.731
286.629.928.72 285.838
0,00 40
-286.629.928.72 -285.877
278.815.153,66 247.897
9110.764.396,06 843.508
-1.189.579.549.72 -1.093.405
-1.621.601,89 -26.797
10.680,07 26
-1.001.040,02 -125
-13.433.829.14 -11.960
-14.424.189,09 -12.059
-16.045.790,98 -38.856
7.472.121,78 35.088
-507.990,00 -1.793
-9.081.659,20 -5.561
-277.535.551,51 -271.974
-286.617.210,71 -277.536
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Zusammengefasster Anhang

flr das Geschéftsjahr 2020

der Unternehmung

"Wiener Gesundheitsverbund"

ENE Firdie
Wiener W Stadt Wien
Gesundheitsverbund
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Unternehmung "*Wiener Gesundheitsverbund**

1.  Allgemeine Erlauterungen

GemaR § 22 des Statuts idgF fir die Unternehmung "Wiener Gesundheitsverbund” (ABI 2000/52
vom 28. Dezember 2000, idgF), im Folgenden kurz "WIGEV" genannt, hat die Generaldirektorin
unter Mitwirkung der Direktoren bzw. Direktorlnnen der Geschéftsbereiche und
Teilunternehmungen fiir ihren jeweiligen Aufgabenbereich einen Jahresabschluss und einen
Lagebericht zu erstellen, wobei die Vorschriften des Unternehmensgesetzbuches sinngemaR
heranzuziehen sind.

In den zusammengefassten Jahresabschluss wurden folgende Einheiten einbezogen, wobei die
Jahresabschliisse der Teilunternehmungen und der Wiener Stadtischen Krankenhéduser auf einen
einheitlichen Stichtag aufgestellt werden:

 die Wiener Stadtischen Krankenhauser (WSK),

+ die Teilunternehmung Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien — Medizinischer
Universitatscampus (TU AKH),

+ die Teilunternehmung Geriatriezentren und Pflegewohnhéuser der Stadt Wien mit sozial-
medizinischer Betreuung (TU PWH),

+ sonstige Einrichtungen, die der Fiihrung der Krankenanstalten sowie der Geriatriezentren und
Pflegewohnh&user der Stadt Wien bzw. Management und Serviceeinrichtungen (MSE) dienen.

Die Teilunternehmungen des Wiener Gesundheitsverbundes, die WSK sowie die MSE stehen in
einem konzerndhnlichen Verhéltnis. Beteiligungsverhéltnisse im Sinne des § 189a UGB
bestehen nicht, womit keine Zusammenfassung von Eigenkapital und Beteiligung vorzunehmen
ist. Die zwischen den Teilunternehmungen, der WSK und der MSE bestehenden Forderungen und
Verbindlichkeiten werden im Rahmen der Zusammenfassung aufgerechnet. Ertrdge aus
Leistungen innerhalb des Wiener Gesundheitsverbundes werden mit den entsprechenden
Aufwendungen verrechnet. Zwischenergebnisse werden eliminiert, soweit sie von wesentlichem
Umfang sind.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der zusammengefasste Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 des Wiener
Gesundheitsverbundes wurde nach den Vorschriften der 8§ 244 ff UGB idgF aufgestellt, wobei
die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert ist. Bei der
Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Rechnungslegungsbestimmungen in der geltenden
Fassung angewandt.

Der zusammengefasste Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmagiger
Buchfiihrung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein moglichst getreues Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Wiener Gesundheitsverbundes zu vermitteln,
aufgestellt.
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Unternehmung "*Wiener Gesundheitsverbund**

Bei der Erstellung des zusammengefassten Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Voll-
standigkeit eingehalten.

Die Bewertung erfolgte unter der Pramisse der Fortfiihrung der Unternehmung.

Bei der Bewertung der einzelnen Vermdgensgegenstande und Schulden wurde der Grundsatz der
Einzelbewertung beachtet.

Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag
verwirklichten Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohende Verluste
wurden berticksichtigt.

Im Jahresabschluss miissen zu einem gewissen Grad Schatzungen vorgenommen und Annahmen
getroffen werden, welche die bilanzierten Vermdgensgegenstande, Rickstellungen,
Verbindlichkeiten und die Angabe von sonstigen Verpflichtungen am Bilanzstichtag sowie den
Ausweis von Aufwendungen und Ertragen wahrend der Berichtsperiode beeinflussen. Die sich in
der Zukunft tatsachlich ergebenden Betrdge kdnnen jedoch davon abweichen.

Die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Da mit 1. Janner 2021 das bis 31. Dezember 2020 verwendete ERP-System abgel6st wird, wurde
im Abschlussjahr der Buchungsschluss fiir Lieferantenrechnungen vorgezogen, offene
Verbindlichkeiten zeitnahe zum Stichtag beglichen und nach dem Buchungsschluss zu
beriicksichtigende Eingangsrechnungen unter den sonstigen Rickstellungen erfasst. Durch die
systemumstellungsbedingte Darstellungsédnderung sind die beiden Bilanzposten sonstige
Riickstellungen sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nur bedingt mit dem
Vorjahr vergleichbar.

Bei Umgliederungen innerhalb einzelner Positionen des Jahresabschlusses werden die
Vorjahreswerte angepasst und bei Wesentlichkeit entsprechend erléautert.

2.1. Anlagevermogen

Immaterielle Vermogensgegenstande werden zu Anschaffungskosten abzliglich planmaRiger
Abschreibungen angesetzt. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung werden
aulerplanmaBige Abschreibungen vorgenommen. Stellt sich in einem spéteren Geschéftsjahr
heraus, dass die Griinde fiir eine auBerplanmaRige Abschreibung nicht mehr bestehen, werden
Zuschreibungen bis zu den fortgeschriebenen Anschaffungskosten vorgenommen. Die Ermittlung
der planmaRigen Abschreibungen erfolgt nach der linearen Abschreibungsmethode unter
Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren bzw. im Einzelfall einer Nutzungsdauer
entsprechend der vertraglichen Verpflichtung zwischen 30 und 35 Jahren.

Der Wertansatz von Sachanlagen erfolgt grundsétzlich zu den historischen Anschaffungs- oder
Herstellungskosten.

Abnutzbare Sachanlagen werden um planméRige und auBerplanmélige Abschreibungen
vermindert. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung werden ohne Ricksicht darauf, ob ihre
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Unternehmung "*Wiener Gesundheitsverbund**

Nutzung zeitlich begrenzt ist, aulerplanméRige Abschreibungen vorgenommen. Stellt sich in
einem spateren Geschéftsjahr heraus, dass die Griinde fiir eine auBerplanmalige Abschreibung
nicht mehr bestehen, erfolgen Zuschreibungen bis zu den fortgeschriebenen Anschaffungskosten.

Abweichend davon wurden die Anschaffungswerte von Liegenschaften fiir die Eréffnungs-
bilanz zum 1. Jdnner 2002 auf Grund von Vergleichswerten dhnlicher Liegenschaften im selben
Gemeindebezirk ermittelt. Dabei wurden Grundstiickstransaktionen aus den Jahren 1998 bis 2002
herangezogen und daraus ein Mittelwert flr den m2-Preis berechnet.

Die Gebaude und baulichen Anlagen wurden in der Erdffnungsbilanz zum 1. Janner 2002
einzeln nach dem Sachwertverfahren bewertet. Bei den Herstellungskosten von Geb&uden und
baulichen Anlagen handelt es sich somit um einen Durchschnittswert aus verschiedenen Indizes,
wie z.B. dem Wohnbaukosten-Richtwert oder dem Baukostenindex. Die Herstellungskosten der
Gebdaude beinhalten durch diese Bewertungsmethode die Ublichen technischen Ausstattungen
(Sanitdr, Heizung, Elektrik).

Die betriebsgewdhnliche Nutzungsdauer bei Gebduden betragt zwischen 10 und 50 Jahren,
die Restnutzungsdauer zwischen 1 und 50 Jahren. Fir sanierte und an den zeitgemafRen
Ausstattungsstandard adaptierte Gebdude wurde eine entsprechend langere Nutzungsdauer
festgesetzt, wahrend fiir mit Bauméangeln behaftete Gebaude eine entsprechende Verkirzung der
Nutzungsdauer angesetzt wurde. Im Geschaftsjahr 2020 wurde basierend auf Erfahrungswerten
und unter Beriicksichtigung brancheniblicher Abschreibungsquoten die Nutzungsdauer flir neu
eroffnete Anlagen der Anlagenklasse ,,Massivbauten™ von 50 auf 40 Jahre herabgesetzt. Die
Abschreibungsquoten bereits in Betrieb befindlicher Gebaude sind hiervon nicht betroffen.

Im Rahmen der Umsetzung des Spitalskonzeptes 2030 und des Geriatriekonzeptes werden
folgende Standorte geschlossen bzw. umgesiedelt. Die betroffenen Standorte weisen folgende
Restbuchwerte auf:

Buchwert Buchwert
Art des per 31.12.2020 | per 31.12.2019

Standort Anlagevermdgens in EUR in TEUR
Pflege Floridsdorf-Krankenhausareal Grundstuck 1.232.385,92 1.232
Gebéude 1.029,56 6
Geriatriezentrum Klosterneuburg Grundstuck 4.695.737,75 4.696
Gebéude 315.997,41 360
Geriatriezentrum St. André Grundstiick 423.643,52 424
Gebaude 69.787,25 94
Geriatriezentrum Am Wienerwald Grundstiick 47.546.878,65 47.547
Gebaude 1.376.621,72 1.515

Auf Grund der in Vorperioden erfolgten Verkirzung der Nutzungsdauern sind diese Standorte,
ausgenommen die Grundstiicke und deren Infrastruktur, mit Jahresende 2020 zur Génze
abgeschrieben.

Im Rahmen der Umsetzung des Spitalskonzeptes 2030 und des Geriatriekonzeptes wurde das
Areal der ehemaligen Semmelweis Frauenklinik sowie das Areal des ehemaligen Orthopédischen
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Krankenhauses  Gersthof im Zuge eines Verwaltungsiibereinkommens an die
Magistratsabteilung 69 ibergeben.

Beziglich der 0.a. Grundstticke ist anzumerken, dass die weitere Verwertung derzeit in Planung
ist. Einem Ausscheiden der Buchwerte aus dem Anlagevermdgen steht jedenfalls eine in gleicher
Hohe vorzunehmende Auflésung der Investitionszuschusse und somit eine Neutralisierung
etwaiger Buchverluste gegenuber.

Fur die folgenden — ebenfalls vom Spitalskonzept betroffenen Standorte — wurden die Buchwerte
des Anlagevermogens (Betriebsgebdaude und Infrastruktur) auf Grund der im
Bilanzerstellungszeitraum noch nicht endgultig vorliegenden Umsetzungsentscheidungen nicht

angepasst. Diese weisen folgende Restbuchwerte auf:

Buchwert Buchwert
Art des per 31.12.2020 | per 31.12.2019

Standort Anlagevermdgens in EUR in TEUR
Klinik Favoriten Grundstuck 31.826.668,02 31.827
Gebdude 40.532.362,79 43.923
Klinik Hietzing Grundstuck 5.145.150,44 5.145
Gebdude 74.849.379,99 78.389
Klinik Ottakring Grundstuck 58.624.197,99 58.624
Gebdude 141.927.040,80 151.355
Klinik Penzing Grundstuck 94.736.879,77 126.557
Gebdude 70.762.435,14 77.128

Einem Ausscheiden der Buchwerte aus dem Anlagevermdgen steht jedenfalls eine in gleicher
Hohe vorzunehmende Auflosung der Investitionszuschiisse und somit eine Neutralisierung
etwaiger Buchverluste gegeniiber.

Folgende Nutzungsdauern werden der planmaliigen Abschreibung des beweglichen
Sachanlagevermogens zugrunde gelegt, wobei die Berechnung nach der linearen
Abschreibungsmethode erfolgt:

Jahre
Technische Anlagen und Maschinen 5-10
Betriebs- und Geschaftsausstattung flr den medizinischen Bereich 4-10
Betriebs- und Geschéftsausstattung fir den nicht-medizinischen Bereich 3-10
EDV-Ausstattung, Werkzeuge, Fahrzeuge 5

In Einzelfallen, wie im Falle des PPP-Vertrages Radioonkologie in der Klinik Donaustadt, wurde
von der planméRigen Nutzungsdauer fir Betriebs- und Geschéftsausstattung abgegangen, die
Nutzungsdauer wurde auf die Vertragslaufzeit angepasst.

Von den Zugéngen in der ersten Halfte des Geschaftsjahres wird die volle Jahresabschreibung,
von den Zugangen in der zweiten Halfte wird die halbe Jahresabschreibung verrechnet.
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Die Gegenstande des Anlagevermdgens werden trotz der fehlenden Mdglichkeit zum Vor-
steuerabzug nicht brutto angesetzt, sondern die enthaltene Vorsteuer wird als Steueraufwand in
den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Der
Aufwand wird im Wesentlichen durch die Beihilfe nach dem Gesundheits- und Sozialbereich-
Beihilfengesetz (GSBG-Beihilfe) kompensiert.

Fur zur Vermietung bestimmte Wéasche und Kleidung der Dienststelle Textilreinigung der MSE
und far chirurgische Instrumente in der TU-AKH, in der Klinik Favoriten und in der Klinik
Donaustadt der WSK werden im Posten Betriebs- und Geschaftsausstattung Festwerte gemaf
§ 209 Abs 1 UGB angesetzt.

Im Zuge des Steuerreformgesetzes 2020 wurde die Erhéhung der Grenze fur geringwertige
Wirtschaftsgiiter von EUR 400,00 auf EUR 800,00 ab den 01.01.2020 beschlossen. Um aus
unternehmensrechtlicher Sicht die Bilanzkontinuitdt zu wahren, wird die Grenze fir
geringwertige Wirtschaftsgiter in Hohe von EUR 400,00 im Konzern beibehalten. Geringwertige
Vermdgensgegenstande (Einzelanschaffungswert bis EUR 400,00) werden im Zugangsjahr zur
Génze abgeschrieben und in der Entwicklung des Anlagevermdgens als Zu- und Abgang
dargestellt.

Beteiligungen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei voraussichtlich dauernder
Wertminderung erfolgt eine auBerplanmaRige Abschreibung auf den beizulegenden Wert. Stellt
sich in einem spdateren Geschéftsjahr heraus, dass die Grinde flr eine auRerplanmaRige
Abschreibung nicht mehr bestehen, erfolgt eine entsprechende Zuschreibung.

2.2. Vorrate

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den Anschaffungskosten, héchstens jedoch mit
dem niedrigeren Zeitwert am Abschlussstichtag angesetzt. Die Anschaffungskosten werden nach
dem gleitenden Durchschnittspreisverfahren einschliellich Bezugskosten ermittelt.

Der Bestand wurde teils mittels Stichtagsinventur, teils durch eine permanente Inventur ermittelt.
Eine verlustfreie Bewertung wird durch die Vornahme von Abschlédgen, die aufgrund von
Reichweitenanalysen ermittelt werden, gewéhrleistet. Dabei kommen folgende Abschlagssatze
zur Anwendung:

Abschlage
Reichweite in %
Uber 24 Monate 100

Das Vorratsvermogen der Apotheken und Kiichen wird entsprechend dem jeweiligen Ablauf- und
Haltbarkeitsdatum einer gesonderten Bewertung unterworfen.

In der TU AKH werden die Abfassungen der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe vom Hauptlager in
Stationslagern bis zum tatséchlichen Verbrauch zwischengelagert. Die Bestande der Stationslager
werden dabei als Festwert gefuihrt, welcher auf Basis einer vollstdndigen Bestandsaufnahme der
Stationslager gebildet und entsprechend der erstmalig zum 31. Dezember 2019 durchgefiihrten
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Z&hlung neu ermittelt und angepasst wurde. Der Festwert betragt zum 31. Dezember 2020
EUR 18.219.597,66 (Vorjahr: TEUR 18.220).

Leistungen fiir Patientinnen und Patienten, die sich tber den Bilanzstichtag in stationarer Pflege
befunden haben (Uberlieger), werden als noch nicht abrechenbare Leistungen aktiviert. Die
Bewertung erfolgt mit den aus der tatsachlichen Abrechnung ableitbaren Punkten.

2.3. Forderungen und sonstige Vermogensgegenstande

Die Forderungen — ausgenommen jene des Wiener Gesundheitsfonds und Fonds Soziales Wien -
und sonstigen Vermdgensgegenstdnde werden mit dem Nennwert abziiglich Wertberichtigungen
fur erkennbare Einzelrisiken angesetzt. Zur Bericksichtigung Uberfalliger Forderungen wird
entsprechend ihrer Altersstruktur eine pauschal ermittelte Einzelwertberichtigung der nicht
einzelwertberichtigten Nettoforderungen gebildet:

Wertberichtigung
Aulienstandsdauer in %
bis 2 Jahre 60
2 bis 4 Jahre 80
4 Jahre und langer 100

Der pauschal ermittelte Einzelwertberichtigungsbetrag nach Altersstruktur betrégt fur die
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen EUR 21.440.493,05 (Vorjahr: TEUR 17.190) sowie
flr die sonstigen Forderungen EUR 82.415,72 (Vorjahr: TEUR 82).

Die Forderungen gegenilber dem Wiener Gesundheitsfonds aus der zum Ende des
Bilanzerstellungszeitraumes noch nicht vorliegenden Zwischen- und Endabrechnung wurden
unter Beriicksichtigung der bis zum Bilanzstichtag abgeschlossenen Leistungen, aber noch nicht
abgerechneten Leistungspunkte, in Héhe von TEUR 70.147 (Vorjahr: TEUR 66.560) flr den
stationaren Teil sowie in H6he von TEUR 7.800 (Vorjahr: TEUR 5.910) fur den ambulanten Teil
abgegrenzt.

Fremdwahrungsforderungen werden mit dem Kurs zum Entstehungszeitpunkt oder zum
niedrigeren Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet.

2.4. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Unter dieser Position wird auch der Anteil der Konten der Stadthauptkasse der Gemeinde Wien,
die dem Wiener Gesundheitsverbund zugerechnet werden ausgewiesen. Der "Kassenstand™ wird
flr den gesamten Wiener Gesundheitsverbund zu den jeweiligen Bilanzstichtagen von der MA 6
errechnet.
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2.5. Ruckstellungen

2.5.1. Rickstellungen fur Abfertigungen

Die Ruckstellungen fur Abfertigungen werden nach versicherungsmathematischen
Grundsatzen nach dem Teilwertverfahren unter Verwendung der am 15. August 2018
herausgegebenen  Rechnungsgrundlagen AVO  2018-P  von der  6sterreichischen
Aktuarvereinigung (Vorjahr: AVO 2018-P) ermittelt. Als Rechnungszinssatz wird der
Stichtagszinssatz gemal? deutscher Bundesbank bei 15-jahriger Laufzeit in Hohe von 0,39 %
(Vorjahr 0,90 %), herangezogen. Neben den Sterbe- und Invalidisierungshéufigkeiten werden
keine gesonderten Fluktuationsraten berticksichtigt. Als Pensionsantrittsalter wird bei Frauen
entweder das individuell gultige vorzeitige Pensionsalter aufgrund langer Versicherungszeiten
oder das normale Pensionsalter in Abhangigkeit vom Geburtsdatum mit 60 bis 62 Jahren (Vorjahr
60 bis 62 Jahre), bei Mannern wird durchgéngig das Korridorpensionsalter von
62 Jahren angesetzt. Bei der Berechnung wird von einem langfristigen Gehaltstrend in Héhe von
3,50 % (Vorjahr 3,5 %) ausgegangen.

Die Rickstellung fur Abfertigungen wurde fir Vertragsbedienstete gemaR 88 48ff der
Vertragsbedienstetenordnung iVm der Besoldungsordnung gebildet.

Alle ab dem 1. Janner 2005 neu abgeschlossenen Dienstverhaltnisse fallen unter die Regelung der
betrieblichen Mitarbeitervorsorge. Ab dem zweiten Monat des Dienstverhéltnisses sind Beitrage
in Hohe von 1,53 % des Monatsentgeltes an eine Mitarbeitervorsorgekasse zu leisten.

Die Anderung des Stichtagszinssatzes hatte auf die Riickstellungshéhe einen aufwandswirksamen
Effekt im Ausmal von EUR 3.894.331,43.

2.5.2. Pensionsriickstellungen

Fur Pensionsverpflichtungen wird keine Vorsorge gebildet, da diese von der Gemeinde Wien
getragen werden. Die an den Wiener Gesundheitsverbund von der Gemeinde Wien
"Uberrechneten Pensionslasten” werden dem Wiener Gesundheitsverbund von dieser in gleicher
Hohe ersetzt und sind im Rechnungsabschluss der Gemeinde Wien in der Position "laufende
Transferzahlungen" inkludiert. Mit 1. Janner 2005 wurde die Pensionskassenzusage fir
Bedienstete des Wiener Gesundheitsverbundes gem&R §7a Besoldungsordnung und
8§ 17 Vertragsbedienstetenordnung ~ wirksam.  Es  erfolgt  keine  Abgeltung  des
Dienstgeberbeitrages. Die Dienstgeberbeitrage im Rahmen des Pensionsvorsorgemodells sowie
der angelastete Anteil am Aufwand fur Ruhe- und Versorgungsgenusse sind im Posten
Aufwendungen fir Altersversorgung erfasst.

2.5.3. Sonstigen Rickstellungen

In den Sonstigen Riickstellungen werden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle zum Zeit-
punkt der Erstellung des zusammengefassten Jahresabschlusses erkennbaren Risiken und der
Hohe und dem Grunde nach ungewisse Verbindlichkeiten mit dem Erflllungsbetrag
berlcksichtigt. Rickstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden auf Grund
ihrer untergeordneten Bedeutung nicht abgezinst.
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Die Ruckstellung fur nicht konsumierte Urlaube und Zeitguthaben wird fiir alle Dienst-
nehmergruppen mit den zum Bilanzstichtag offenen Rickstdanden unter Einbeziehung von
Gehaltsnebenkosten berechnet. Als Urlaubsjahr gilt das Kalenderjahr.

Die Ruckstellungen fur Jubildumsgelder werden nach versicherungsmathematischen
Grundsatzen nach dem Teilwertverfahren unter Verwendung der am 15. August 2018
herausgegebenen  Rechnungsgrundlagen AVO  2018-P  von der  6sterreichischen
Aktuarvereinigung (Vorjahr: AVO 2018-P) ermittelt. Als Rechnungszinssatz wird der
Stichtagszinssatz gemal? deutscher Bundesbank bei 15-jahriger Laufzeit in Héhe von 0,39 %
(Vorjahr 0,90 %) herangezogen. Bei der Berechnung wird von einem langfristigen Gehaltstrend
in Hohe wvon 350 % (Vorjahr: 3,5%) ausgegangen. Neben den Sterbe- und
Invalidisierungshdufigkeiten wurden keine gesonderten Fluktuationsraten beruicksichtigt. Die
Sozialversicherungspflicht der Jubildumsgeldzahlungen wird bei der Berechnung berticksichtigt.

Bei Beamten wird als Ruhegenussalter entweder das vorzeitige Ruhegenussalter gemaR § 115i
Dienstordnung 1994 oder das normale Ruhegenussalter bei Vollendung von 45 Dienstjahren,
spatestens jedoch nach Vollendung des 65. Lebensjahres herangezogen.

Fur Vertragsbedienstete wird das Pensionsalter bei Frauen entweder mit dem individuell gultigen
vorzeitigen Pensionsalter aufgrund langer Versicherungszeiten oder mit dem normalen
Pensionsalter in Abhéngigkeit vom Geburtsdatum mit 60 bis 62 Jahren (Vorjahr detto) angesetzt.
Bei Mannern wurde durchgéngig das Korridorpensionsalter von 62 Jahren angesetzt.

Die Anderung des Stichtagszinssatzes hatte auf die Riickstellungshéhe einen aufwandswirksamen
Effekt im AusmaB von EUR 4.221.044,25.

Den Beamtinnen und Beamten der Stadt Wien, die durch Tod oder Versetzung in den Ruhestand
aus dem Dienststand ausscheiden und zu diesem Zeitpunkt eine mindestens 25-jahrige Dienstzeit
aufweisen, gebiihren Treueentschadigungen. Dementsprechend wird eine Rickstellung fur
Treuebelohnungen  nach  versicherungsmathematischen  Grundsdtzen  nach  dem
Teilwertverfahren unter der am 15. August 2018 herausgegebenen Verwendung der
Rechnungsgrundlagen AVO 2018-P von der Gsterreichischen  Aktuarvereinigung
(Vorjahr: AVO 2018-P) ermittelt. Als Rechnungszinssatz wird der Stichtagszinssatz gemaR
deutscher Bundesbank bei 15-jahriger Laufzeit in Hohe von 0,39 % (Vorjahr 0,90 %)
herangezogen. Neben den Sterbe- und Invalidisierungshaufigkeiten wurden keine gesonderten
Fluktuationsraten beriicksichtigt. Als Ruhegenussalter wird entweder das vorzeitige
Ruhegenussalter gemaR § 115i Dienstordnung 1994 oder das normale Ruhegenussalter bei
Vollendung von 45 Dienstjahren, spétestens jedoch nach Vollendung des 65. Lebensjahres
angesetzt.

Die Anderung des Stichtagszinssatzes hatte auf die Riickstellungshéhe einen aufwandswirksamen
Effekt im Ausmal? von EUR 580.851,86.

Die bei der versicherungsmathematischen Berechnung der Sozialkapitalriickstellungen zum
1.1.2018 aus der erstmaligen Anwendung der aktualisierten biometrischen Rechnungsgrundlagen
(AVO 2018-P) ermittelten Unterschiedsbetrage wurden ohne Inanspruchnahme einer
Verteilungsoption zur Génze im Jahr 2018 erfasst.

Seite 8



Unternehmung "*Wiener Gesundheitsverbund**

2.6. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfullungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der
Vorsicht angesetzt. Fremdwahrungsverbindlichkeiten werden mit dem Kurs zum
Entstehungszeitpunkt oder zum héheren Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet.

Der Anteil der Konten der Stadthauptkasse der Gemeinde Wien, die dem Wiener
Gesundheitsverbund zugerechnet werden, wird im Falle eines passivischen Saldos im Posten
Verbindlichkeiten gegentiber Kreditinstituten ausgewiesen. Der ,,Kassenstand* wird fiir den
gesamten Wiener Gesundheitsverbund zu den Bilanzstichtagen von der MA 6 errechnet.
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3. Erlauterungen zur zusammengefassten Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

3.1. Erlauterungen zur zusammengefassten Bilanz

3.1.1. Anlagevermdgen

Die Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der kumulierten Abschreibung
der einzelnen Posten des Anlagevermdgens sowie die Aufgliederung der Jahresabschreibung nach
einzelnen Posten sind im zusammengefassten Anlagenspiegel in der Anlage zum Anhang
dargestellt.

Die im Anlagenspiegel ersichtlichen Gegenstdnde des Anlagevermdgens werden ohne
Umsatzsteuer aktiviert und die darin enthaltenen nicht abzugsfahigen Vorsteuern als
Steueraufwand unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst.

Der Grundwert bei bebauten und unbebauten Grundstiicken betrdgt EUR 566.661.580,16
(Vorjahr: TEUR 618.432). Die wesentlichen Veranderungen bei den Abgangen in der Hohe von
EUR 51.770.293,66 sind zum einen auf die SchlieRung der Semmelweis Frauenklinik und die in
diesem Zusammenhang erfolgte Ubertragung der Grundstiicke an die Magistratsabteilung 69 mit
Buchwerten in der Hohe von EUR 12.116.378,27 sowie des Orthopadischen Spitals Gersthof in
Hohe von EUR 7.767.708,55 zuriickzufiihren. Zum anderen ist die Ubertragung von
Grundstlicken des ehemaligen Otto-Wagner-Areals an die Magistratsabteilung 49 mit
Buchwerten in der Hohe von EUR 31.819.751,29 in der oben angefiihrten Summe der Abgénge
enthalten.

Die Zugénge zu Gebauden in der Hohe von EUR 53.777.294,52 Mio. betreffen im Wesentlichen
mit EUR 5.399.302,72 die Modernisierung der Apotheke, mit EUR 1.894.637,58 die Erstellung
einer Gebaude-Leittechnik, sowie mit EUR 1.022.417,21 die Herstellung eines automatischen
Transportsystems in der Klinik Donaustadt. Die Zugédnge umfassen des Weiteren die
Ubersiedlung der Abteilungen A und B des Neurologischen Zentrums Rosenhiigel in den
Pavillon 8 mit Anschaffungskosten in der Hohe von EUR 1.225.854,50. Zur langfristigen
Erhaltung der Leistungsfahigkeit des AKH Wien gab es auch 2020 eine rege Bautdtigkeit im
Rahmen der Umsetzung des baulichen Masterplans / Rahmenbauvertrags (RBV). Zu den gréBten
umgesetzten Meilenseinen des Rahmenbauvertrags im Jahr 2020 gehért der Neubau der Klinik
fur Kinder- und Jugendpsychiatrie mit Zugangen von EUR 17.791.109,43 und die Erneuerung
der Produktionskiiche mit Zugangen von EUR 14.536.977,92.

In den Abgéngen von Betriebsgeb&uden in der Hohe von EUR 74.241.127,20 ist die Aufldsung
einer im Geschaftsjahr 2019 gebildeten und in weiterer Folge nicht mehr erforderlichen
Ruckstellung im Zusammenhang mit der Errichtung der Klinik Floridsdorf in Hohe von
EUR 26.000.000,00 enthalten. Des Weiteren ist die im Zuge eines Verwaltungstibereinkommens
mit der Magistratsabteilung 69 erfolgte Ubertragung von Gebauden der ehemaligen Semmelweis
Frauenklinik mit historischen Anschaffungskosten von EUR 7.276.769,90 in den Abgédngen
erfasst. Im Zuge des Rahmenbauvertrages wird in den kommenden Jahren ein neues
Forschungsgebdude am AKH-Areal errichtet. Daftr wurde im Geschéftsjahr 2020 der bereits
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stillgelegte Bauteil 83 (ehem. I. Med.) abgerissen und die historischen Anschaffungskosten in der
Hohe von EUR 35.154.912,73 aus der Anlagenbuchhaltung ausgeschieden.

Auf Basis eines Gemeinderatshbeschlusses mit Wirksamkeit 1. Juli 2018 wurde die Zentralisierung
der IT-Abteilungen der Stadt Wien in einer eigenen Magistratsabteilung MA 01 — Wien Digital
in die Wege geleitet. Um die geplanten Synergieeffekte erzielen zu koénnen wurde die
Ubertragung von Wirtschaftsgiitern aus dem Anlagevermégen der MA 14, der KAV-IT sowie der
AKH-IT in das Anlagevermdgen der MA 01 — Wien Digital beschlossen. Die Ubertragung des
IT-Anlagevermogens des AKH, welche mit einem deutlichen Anstieg bei den Abgangen von
Anschaffungskosten einherging, erfolgte mit Stichtag 1. Janner 2020. Dem Buchwertabgang steht
in gleicher Hoéhe ein Ertrag aus der Auflosung der erhaltenen Investitionskostenzuschiisse
gegeniber, womit der Vorgang erfolgsneutral ist.

Die im Posten Anlagen in Bau abgegangen Buchwerte betragen EUR 2.439.883,98. Darin
enthalten sind Buchwertabgénge in Hohe von EUR 1.016.695,15. Diese betrafen Kosten im
Zusammenhang mit dem Schiedsgerichtsverfahren zum Neubau der Pflege Liesing. Mangels
Zurechenbarkeit zu den Anschaffungskosten des Neubaus wurden diese Kosten aus dem
Anlagevermogen ausgeschieden.

Der Anstieg im Posten Anlagen in Bau auf einen Stand von EUR 167.685.470,78
(Vorjahr:  TEUR 113.748) umfasst im Wesentlichen den in Umsetzung befindlichen
Rahmenbauvertrag und die damit einhergehende, verstarkte Bautatigkeit im Allgemeinen
Krankenhaus. Unter den Anlagen in Bau sowie geleisteten Anzahlungen zum
Sachanlagevermdgen ist unter anderem auch das Projekt,,One. ERP* mit einem Buchwert in Héhe
von EUR 26.708.299,75 abgebildet. In dieser Position sind Riickstellungen fir ausstehende
Eingangsrechnungen fur den Leistungszeitraum 2020 in der Hohe von EUR 4.775.000,18
enthalten. Das genannte Projekt beinhaltet neben Sachanlagen auch das entsprechende
immaterielle Anlagevermdgen. Nach erfolgter Umsetzung des Projektes wird im Rahmen der
Inbetriebnahme per 1.1.2021 eine genaue Zuordnung zu den jeweils betroffenen Anlagenklassen
vorgenommen werden.

Der Festwert fiir chirurgische Instrumente betragt per 31. Dezember 2020 EUR 13.133.703,41
(2019: TEUR 13.134).

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen betreffen den 49 %igen Anteil an der
Wiener Dialyse Zentrum GmbH, Wien; das Stammkapital betrdgt EUR 100.000,00 mit einem
Zugang von EUR 154.770,00, die Beteiligung an der WISPI-Betriebsgebdude Bau- und
Betriebsgesellschaft m.b.H. mit einem 10%igen Anteil am Stammkapital von EUR 36.336,00
sowie Beteiligung an der Projektentwicklungs- und BaumanagementGmbH  mit
EUR 2.035.000,00.

Den Buchwertabgangen stehen in gleicher Hohe Aufldsungen von Investitionskostenzuschiissen
gegenuber, sodass sich daraus insgesamt keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis ergeben.
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3.1.2. Umlaufvermogen

Die Vorréte stellen sich wie folgt dar:

Bilanz- Vorjahres-
wert wert
EUR TEUR
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Medizinische Vorrate und Nicht-medizinische Vorréte 116.560.804,99 30.789
Lager flr Gegenstande der Technischen Betriebsfiihrung
des AKH (TBV Lager) 11.260.045,08 11.269
Festwert Stationslager des AKH 18.219.597,66 18.220
Bruttowerte 146.040.447,73 60.277
ab: Abwertung TBV Lager -10.489.759,43 -10.490
Abwertung ubrige Vorréte -19.608.024,39 -1.686

115.942.663,91 48.102
Noch nicht abrechenbare Leistungen
Uberlieger 27.105.590,45 36.059

Geleistete Anzahlungen 281.023,60 3.459

143.329.277,96 87.620

Die Steigerung der medizinischen und nicht-medizinischen Vorréte ist auf die Lagerhaltung u.a.
von Arzneimitteln, Reagenzien und Testmaterialien, Schutzmasken, Schutzbekleidung im Zuge
der COVID-19 Pandemie zuriickzufiihren.

Die Abwertung der Ubrigen Vorrate ist vor allem auf die Abwertung des Pandemielagers
zuruckzufiihren, da hier die urspringlichen Einkaufspreise mit den aktuellen Einkaufspreisen
verglichen wurden und eine rd. 25 %ige Abwertung vorgenommen wurde.

Die Ermittlung des Festwertes der nicht bestandsgefihrten Zwischenlager fiir medizinisches und
sonstiges Verbrauchsmaterial wurde im Vorjahr durchgefiihrt. Die nadchste Zahlung des
Festwertes erfolgt im Jahr 2024.

Die noch nicht abrechenbaren Leistungen beinhalten jene Leistungen, die bis zum Bilanzstichtag
an Patientinnen und Patienten erbracht wurden, die erst nach dem Bilanzstichtag entlassen
werden.

Die Anzahlungen wurden u.a. im Zuge des PPP Projektes Radiononkologie Kilinik
Donaustadt/Klinik Hietzing geleistet.

In den Forderungen aus Leistungen sind im Wesentlichen Forderungen gegentber dem WGF
aus der Vergitung von stationdren und ambulanten Leistungen und Forderungen gegeniiber dem
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Fonds Soziales Wien aus der Pflegeentgelt- und Procuratio-Verrechnung enthalten. Sie lassen

sich wie folgt zusammenfassen:

Forderungen WGF
Forderungen Fonds Soziales Wien
Ubrige Forderungen aus Leistungen

ab: Einzelwertberichtigung
ab: Pauschale Einzelwertberichtigung entsprechend
der Altersstruktur

Bilanz- Vorjahres-
wert wert
EUR TEUR

305.967.477,96 306.315
45.814.160,03 43.085
53.096.558,77 55.010

404.878.196,76  404.410
-2.725.054,57 -6.399

-21.440.493,05 -17.190

380.712.649,14  380.821

In den Einzelwertberichtigungen ist die Wertberichtigung einer strittigen Forderung im Ausmaf
vonrd. EUR 2,7 Mio. enthalten, deren Héhe aufgrund eines Vergleichsangebotes ermittelt wurde.

Die Sonstigen Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

Forderungen aus der Steuerverrechnung

Forderungen aus Zuschissen

Forderungen gegentiber der Medizinischen Universitat Wien

Forderungen gegentiber VAMED-KMB Krankenhaus-
management und Betriebsfliihrungsges.m.b.H.

Noch nicht verrechnete Investitionszuschiisse

Forderung an Fonds Soziales Wien
aus Durchrechnung 2020/2019

Ubrige

ab: Pauschale Einzelwertberichtigung

Bilanz- Vorjahres-
wert wert
EUR TEUR

36.248.356,38 25.298
68.038.296,34 23.720
12.702.432,41 9.285
142.657.460,09 102.522
56.614.485,11 30.881
0,00 8.626
12.895.948,21 8.265
329.156.978,54  208.597
-82.415,72 -82
329.074.562,82 208.514

Die Erhéhung der Forderungen aus der Steuerverrechnung ergibt sich aus der Ausgliederung der
IKT Abteilung des Wiener Gesundheitsverbundes, die im Zahlenwerk des Jahres 2019 zu einer
erhéhten Zahllast im Jahre 2019 gefiihrt hat und durch Saldierung mit dem Guthaben zu einer

geringeren Forderung gefthrt hat.

Die Forderung aus Zuschiissen tiber EUR 68.038.296,34 (Vorjahr TEUR: 23.720) resultiert aus
noch offenen Zuschissen seitens der Stadt Wien an den Wiener Gesundheitsverbund aus dem
Jahre 2020, wobei der genannte Betrag auch Mittel aus dem Zweckzuschussgesetz in Hhe von

EUR 56.745.618,31 beinhaltet.

Seite 13



Unternehmung "*Wiener Gesundheitsverbund**

Die noch nicht verrechneten Investitionskostenzuschiisse betreffen noch in Umsetzung
befindliche Projekte und umfassen noch nicht verrechnete Investitionskostenzuschiisse an die
Gemeinde Wien sowie an den Bund und die MUW. Der hohe Anstieg zum Vorjahr ist priméar
durch die verstarkte Mittelbereitstellung an die VKMB fir die Projektumsetzungen im
Zusammenhang mit dem Rahmenbauvertrag verursacht.

Beginnend mit dem Jahr 2020 werden die seit dem Jahr 2012 nur teilgeférderten ,,AltkundInnen*
nunmehr ebenfalls auf Basis der kostendeckend ermittelten Preise im Rahmen einer ergdnzenden
Subjektférderung der TU PWH seitens des FSW abgegolten. Da im Jahr 2020 somit die
Aufenthalte aller Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeeinrichtungen auf Grundlage der
kostendeckend ermittelten Preise aus Fordermittel des FSW dem Wiener Gesundheitsverbund
abgegolten werden, ist die Notwendigkeit einer Jahresdurch- und Endabrechnung mit dem FSW
nicht mehr gegeben.

Die sonstigen Forderungen betreffen mit EUR 80.766.441,79 (Vorjahr: TEUR 59.275) Ertrége,
die erst nach dem Abschlussstichtag zahlungswirksam werden.

Alle Forderungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3.1.3. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben bei Kreditinstituten weist einen Gesamtstand von EUR 233.516.123,89
(Vorjahr: TEUR 483.646) auf.

Zur Finanzierung des Rahmenbauvertrages wurde von der TU AKH ein eigenes Bankkonto
eroffnet, das von der Stadt Wien dotiert wird. Der Kontostand wird in Hohe von
EUR 85.142.398,94 (Vorjahr: TEUR 69.972) als Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen,
welches im obigen Gesamtstand inkludiert ist.

3.1.4. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

In den Rechnungsabgrenzungsposten in Héhe von EUR 3.602.170,99 (Vorjahr TEUR 3.815)
umfassen im Wesentlichen EUR 3.275.506,61 als VVorauszahlung an die Fernwarme Wien GmbH,
Wien, zur Errichtung der Fernkéltezentrale in der Klinik Floridsdorf.

3.1.5. Negatives Eigenkapital und Sonderposten fur Investitionszuschiisse

Der Wiener Gesundheitsverbund weist zum 31. Dezember 2020 ein negatives Eigenkapital in
Hohe von EUR 409.990.499,58 (Vorjahr: Eigenkapital TEUR 393.945) aus. Unter sinngeméler
Bezugnahme auf § 225 Abs. 1 UGB wird festgehalten, dass eine Uberschuldung aufgrund
folgender Umsténde nicht vorliegt:

Die Unternehmung ,,Wiener Gesundheitsverbund“ besitzt keine eigene Rechtspersonlichkeit,
wobei ihr Vermdégen gesondert vom dbrigen Vermdgen der Gemeinde Wien verwaltet wird.
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Die Entwicklung der Rucklagen stellt sich wie folgt dar:

EUR
Stand am 1. Janner 2020 9.037.631,21
Verwendung fir Betriebsaufwendungen -71.472.121,78
Zugang zur Verwendung fiir Betriebsaufwendungen 507.990,00
Stand am 31. Dezember 2020 2.073.499,43

Die finanziellen Erfordernisse aus der Investitionstatigkeit und die Mittel fir den laufenden
Betrieb der Unternehmung ,,Wiener Gesundheitsverbund“ werden im Rahmen der jahrlichen
Voranschlage der Gemeinde Wien beriicksichtigt und stehen im Rahmen des Globalbudgets der
Geschéftsgruppe Soziales, Gesundheit und Sport zur Verfiigung.

Neben der Gemeinde Wien erfolgt die Finanzierung durch den Wiener Gesundheitsfonds (WGF)
sowie fur die TU AKH zusétzlich durch den Bund und die Medizinische Universitat Wien.

Mit 27. Janner 2016 wurden zwischen der Republik Osterreich und der Stadt Wien eine
Vereinbarung Uber die Finanzierung des beweglichen Anlagevermdgens mit einer Laufzeit bis
2024 sowie ein Rahmenbauvertrag mit einer Laufzeit bis 2030 abgeschlossen. Mit der Finanz-
und Zielsteuerungsvereinbarung vom 27. Janner 2016 wurden auch Ausgleichszahlungen der
Republik Osterreich zum laufenden Klinischen Mehraufwand fir die Jahre 2016 bis 2024
festgelegt.

Die Bilanzierung der Veranderung der Investitionszuschiisse lasst sich wie folgt zu-
sammenfassen:

Die Zuschiisse des Jahres 2020 werden ergebnisneutral im Sonderposten fir
Investitionszuschisse erfasst. Die noch nicht verwendeten Investitionszuschiisse werden in der
Position ,,noch verfligbare Investitionszuschiisse* ausgewiesen. Ertrdge aus der Auflésung von
Investitionszuschiissen werden in den Sonstigen betrieblichen Ertrdgen ausgewiesen und
entsprechen der Summe aus den Abschreibungen des bezuschussten Anlagevermdgens (ohne die
Abschreibung  fremdfinanzierter  Vermdgensgegenstande, geringwertiger  Vermdgens-
gegenstédnde sowie der Investitionen in Vermdgensgegenstande, die vom Festwert erfasst sind),
den Buchwertabgdngen und den infolge kameraler Ermittlung resultierenden
Unterschiedsbetrdgen. Soweit seitens der Medizinischen Universitat Wien gemdl §55 Z1
KAKuUG Kostenersatze im Zusammenhang mit Investitionsvorhaben (“paktierte Investitionen™)
geleistet werden, werden diese als Investitionszuschuss zum Anlagevermogen zunéchst
erfolgsneutral verbucht und korrespondierend zu den Abschreibungen der bezuschussten Anlagen
tiber die Nutzungsdauer verteilt ertragswirksam aufgelost.
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Die Entwicklung der Investitionszuschisse stellt sich wie folgt dar:

EUR EUR EUR

Stand am 1. Janner 2020 4.223.944.842,95
Auflésung

Abschreibungen It. Anlagenspiegel 286.629.928,72

abziiglich Geringwertige Vermdgensgegenstande -18.080.773,75

abziiglich Abschreibungen fiir fremdfinanzierte Anlagen -10.771.136,33  -257.778.018,64

abzuglich Buchwertabgénge 64.018.467,43

auferordentliche Auflésung IKZ 957.520,73

Unterschiedsbetrage infolge kameraler Ermittlung -2.196.737,47  -62.779.250,69 -320.557.269,33

Auflésung Vst-Ubertrag (sonstige Ertrige)
Umwidmung aus den noch verfligharen

Investitionszuschussen 60.205.307,92
Zugénge
IKZ Gemeinde Wien 148.104.731,94
IKZ WGF 35.000.000,00  183.104.731,94
Ubrige (Bund, MUW,sonstige Finanzierung) 62.885.623,17
Ruckzahlung IKZ WGF -1.882.962,10
Stand am 31. Dezember 2020 4.207.700.274,55

Die Sonstige Finanzierung umfasst im Wesentlichen Finanzierungen durch den Bund und die
Medizinische Universitét betreffend der TU AKH.

Die Rickzahlung bereits gewahrter Zuschiisse des Wiener Gesundheitsfonds in Hohe von
EUR 1.882.962,10 resultiert aus Projektverschiebungen. Da mit der Gewdhrung von
Investitionszuschiissen auch ein Umsetzungszeitraum definiert ist und dieser durch Umplanungen
bzw. Projektéanderungen nicht eingehalten werden konnte, musste der Zuschuss zuriickbezahlt
werden.
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Die Entwicklung der noch verfligbaren Investitionszuschisse stellt sich wie folgt dar:

EUR
Stand am 1. Janner 2020 491.864.450,93
Umwidmung zur Verwendung fiir Investitionen -60.205.307,92
Stand am 31. Dezember 2020 431.659.143,01

Unter den noch verfuigbaren Investitionszuschiissen werden bereits erhaltene Finanzierungsmittel
ausgewiesen, die im Berichtsjahr noch nicht fiir Investitionen verwendet wurden, wobei aber
weiterhin von einer widmungsgemafien Verwendung auszugehen ist.

3.1.4. Ruckstellungen

Die Sonstigen Rickstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Stand am Verbrauch Auflésung Zuweisung Stand am
1.1.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR
Andere personalbezogene
Rickstellungen
Urlaubs- und Zeitausgleichs-
guthaben 207.005.600,00 207.005.600,00 0,00 224.471.800,00 224.471.800,00
Jubildumsgelder 192.893.161,95 0,00 0,00  4.539.638,05 197.432.800,00
Treuebelohnung
Beamtlnnen 46.938.325,96 749.025,96 0,00 0,00 46.189.300,00
Nachtrégliche Gehalts-
bestandteile 30.224.400,00  30.224.400,00 0,00 43.003.700,00 43.003.700,00
Sondermittelbedienstete 7.742.262,00 0,00 0,00 9.802,00  7.752.064,00
484.803.749,91 237.979.025,96 0,00 272.024.940,05 518.849.664,00
Ubrige Riickstellungen
Ausstehende Eingangs-
rechnungen
fir Investitionen 153.682.823,21 100.110.443,53  27.980.294,46  49.246.709,16  74.838.794,38
fur laufende Aufwen-
dungen 25.220.277,69  24.216.408,56 1.003.869,13  75.063.388,91  75.063.388,91
Schadenersatz 7.901.300,00 4.685.100,00 782.700,00 6.116.178,98  8.549.678,98
drohende Verluste 1.244.811,07 1.244.811,07 0,00 0,00 0,00
Renten 26.105.000,00 1.608.276,73 1.970.594,97  3.532.871,70  26.059.000,00
Steuerliche AuRenpriifung 4.245.796,77 4.245.796,77 0,00 0,00 0,00
Abbruchkosten 2.703.372,43 1.715.498,19 0,00 0,00 987.874,24
Sonstige 5.720.109,46 1.737.855,27 1.830.126,18  1.435.746,73  3.587.874,74
226.823.490,63 140.727.377,81 32.563.715,61 135.554.214,04 189.086.611,25
711.627.240,54 378.706.403,77 32.563.715,61 407.579.154,09 707.936.275,25

Mit der Rickstellung fiir variable, nachtragliche Gehaltsbestandteile wird fur Anspriiche aus
Mehrleistungsvergitungen, Nebengebihren und fir die rickwirkende Anerkennung von
Vordienstzeiten vorgesorgt. Gehaltsnebenkosten wurden bei der Bewertung der Ruickstellung
entsprechend berticksichtigt.

Bei den Sondermittelbediensteten handelt es sich um bei der Medizinischen Universitdt Wien
angestellte Dienstnehmer. Diese Beschéftigten sind daher rechtlich nicht als Dienstnehmer der
TU AKH einzustufen. Allerdings sind die damit im Zusammenhang stehenden Personalkosten
von der TU AKH zu ersetzen.

Seite 17



Unternehmung "*Wiener Gesundheitsverbund**

Der Verbrauch bzw. die Auflésung der Riickstellungen fiir Schadenersatz ergibt sich durch den
Abschluss, die Ablehnung oder gerichtliche oder auRergerichtliche Vergleiche von Verfahren bei
Patientenentschéadigungen.

Die Ruckstellung fiir Renten betreffen Vorsorgen fur Zahlungsverpflichtungen aus rechtskraftig
festgestellten Haftungsanspriichen.

Die Rickstellung aus drohenden Verlusten und aus der steuerlichen Aufenpriifung wurde zur
Gaénze in Anspruch genommen.

Durch eine Verzdgerung im Behordenverfahren kann die Riickstellung flr Abbruchkosten erst
2021 im vollen Ausmaf verwendet werden.

3.1.5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegentiber Kreditinstituten beinhalten die folgenden Positionen:

Bilanz- Vorjahres-
wert wert
EUR TEUR
Darlehen fir den Neubau der Klinik Floridsdorf 244.240.386,51 256.072
Darlehen fur den Neubau der Pflege Liesing 13.160.921,20 13.935
Darlehen fir den Neubau der Pflege Baumgarten 13.236.441,84 14.794
Darlehen fur den Neubau der Pflege Donaustadt 17.673.919,71 19.505

288.311.669,26 304.306

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten:

Bilanz- Vorjahres-
wert wert
EUR TEUR
Verbindlichkeiten aus der Bezugsverrechnung 122.138.520,06 15.791
Verbindlichkeiten aus PPP Vertrégen 81.854.347,26 84.547
Verbindlichkeiten aus Wohnbauforderungsdarlehen 34.593.616,66 34.702
Ubrige 9.319.685,93 17.727

247.906.169,91 152.767

Die Verbindlichkeiten aus der Bezugsverrechnung stellen die von der MA 2 ausbezahlten Beziige
der laufenden Abrechnungsperiode dar und werden nach dem Ultimo des laufenden Monats dem
Wiener Gesundheitsverbundes verrechnet. Die Verédnderung gegeniuiber dem Vorjahr ist vor allem
mit einem vorgezogenen Zahlungsstopp hinsichtlich des Umstieges auf One.ERP zu begriinden.

Bei den Verbindlichkeiten aus PPP-Vertragen handelt es sich im Wesentlichen um das Projekt
Radioonkologie Klinik Donaustadt/Klinik Hietzing. Im Jahre 2017 wurde der Barwert fir die
Errichtung des Gebéaudes mit zwei Linearbeschleunigern am Standort Klinik Hietzing eingebucht.
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Im Posten ,,Sonstige Verbindlichkeiten* sind Aufwendungen in Héhe von EUR 126.222.438,57
(Vorjahr: TEUR 25.802) enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag zahlungswirksam werden.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als flinf Jahren stellen sich wie folgt dar:

Bilanzwert
EUR

Vorjahreswert
EUR

Verbindlichkeiten gegenliber
Kreditinstituten
Erhaltene Anzahlungen auf

203.162.034,27

Bestellungen 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen 11.098,04
Sonstige Verbindlichkeiten 98.989.623,07

223.863.006,53
0,00

11.098,04
104.507.224,16

302.162.755,38

328.381.328,73

Folgende Aufstellung enthélt den Gesamtbetrag aller Verbindlichkeiten, fur die dingliche

Sicherheiten bestellt wurden:

Art und Form der dinglichen

Sicherung EUR
Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten Pfandrechte auf Liegenschaften  44.071.282,75
Vorjahr: 48.233.850,96
Sonstige Verbindlichkeiten Pfandrechte auf Liegenschaften  34.593.616,66
Vorjahr: 34.702.059,76
78.664.899,41
Vorjahr: 82.935.910,72
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3.1.6. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Vorauszahlung Baukostenzins 1130, Joseph Lister Gasse
Vorauszahlung Baukostenzins ,,OWS Bauplitze A1,A3*
Vorauszahlung MA34

Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanz- Vorjahres-
wert wert
EUR TEUR

17.433.270,19 17.615
3.942.560,87 0
361.133,33 416
1.726.103,33 695
23.463.067,72 18.726

Die Rechnungsabgrenzung in der Hohe von EUR 17.433.270,19 betrifft eine VVorauszahlung des
Bauzinses des Objektes Joseph Lister Gasse, die um das jahrliche Nutzungsentgelt in Héhe von
EUR 182.070,71 zu reduzieren ist. Die Ubergabe des Objektes hat im Jahre 2017 stattgefunden.

Im Jahre 2020 vertraglich neu hinzugekommen sind Bauzinsvorauszahlungen fur Bauplatze am

Areal der Klinik Penzing.

Die Rechnungsabgrenzung in der H6he von EUR 361.133,33 (Vorjahr: TEUR 416) betrifft eine
Vorauszahlung der Nutzungsentgelte der Magistratsabteilung 34 zur Generalsanierung des Pav.l.
in der Pflege Baumgarten. Die Rechnungsabgrenzung ist um das jahrliche Nutzungsentgelt in

Hohe von EUR 54.440,00 zu reduzieren.

Der in den ,,sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten® ausgewiesene Betrag betrifft Ertrdge in der

Folgeperiode.
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3.2. Erlauterungen zur zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnung

3.2.1. Umsatzerlose

Nach Tatigkeitsbereichen lassen sich die Umsatzerltse gliedern in:

2020 2019

EUR TEUR
Leistungserldse
WGF-Leistungsabgeltung fir stationdre Versorgung 1.312.075.340,96 1.316.174
WGF-Abgeltung 351.200.000,00  344.300
Pflegeentgelte - Fonds Soziales Wien 270.076.288,65  247.671
Sonstige Erldse — Fonds Soziales Wien 3.332.793,86 3.611
WGF-Leistungsabgeltung fiir ambulante Versorgung 117.486.741,95  124.247
Sonstige stationdre Leistungserldse 54.207.701,90 66.911
Ausgleichszahlung ,,Abschaffung der Selbsttragerschaft* 16.937.792,88 16.938
Sonstige ambulante Leistungserldse 20.680.191,47 17.840
Erlose aus Vermietung und Verpachtung 9.568.316,88 11.966

5.819.436,21 7.279
5.514.889,68 5.500
3.909.563,21 5.058

807.656,19 1.680

Erldse aus Parkraumbewirtschaftung

Erldse aus Mitversorgung mit Betriebsstoffen
Erldse aus Angestelltenkost

Erlose aus Uberlassung von Mitarbeiterinnen

Ubrige 22.559.590,67 16.659

2.194.176.304,51 2.185.834
Betriebskostenersatze 1.059.463.305,89  823.333
Klinischer Mehraufwand 36.363.636,36 36.364

3.290.003.246,76  3.045.531

Die WGF-Erlose aus der stationdren und ambulanten Versorgung beinhalten das Ergebnis der
vorlaufigen Abrechnung mit dem WGF unter Berlicksichtigung der rechnerischen Abgrenzung
flr die vom WGF durchgefiihrten Zwischen- und Endabrechnung.

In den Umsatzerlosen des Geschaftsjahres 2020 sind aperiodische Ertrage aus der WGF-
Abrechnung 2019 in Héhe von EUR 28.098.418,67 (Vorjahr: TEUR 12.873) enthalten.

Beginnend mit dem Jahr 2020 werden die seit dem Jahr 2012 nur teilgeférderten ,,AltkundInnen*
nunmehr ebenfalls auf Basis der kostendeckend ermittelten Preise im Rahmen einer ergéanzenden
Subjektférderung der TU PWH seitens des FSW abgerechnet.

Der Rickgang der Erldse aus Vermietung und Verpachtung, aus Parkraumbewirtschaftung sowie
Angestelltenkost ist mit dem teilweisen Aussetzen der VVorschreibung im Laufe der Corona-Krise
zurlickzufihren.

Die Ertrdge aus Mitversorgung mit Betriebsstoffen wurden aus der Belieferung externer
Krankenanstalten erzielt.

Einmaleffekten wie z.B mit

Liegenschaftsteilen in  Vorjahren

Die Steigerung der Position ,iibrige* ist mit
Kaufpreisnachforderungen aus dem Verkauf von
zuruckzufihren.
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Die Position ,,Betricbskostenersdtze” beinhaltet ab 2019 auch anteilige Mittel aus dem
Investitionskostenzuschuss, die zur Abdeckung des Schuldendienstes (Tilgungen, Zinsen und
Gebiihren) aus bereits bestehenden investitionsbezogenen Finanzierungen dienen. Der Ersatz aus
diesem Titel betragt EUR 26.913.088,35 (Vorjahr: TEUR 26.979) und steht Gberwiegend mit der
Finanzierung der Klinik Floridsdorf sowie der Pflege Donaustadt, Leopoldstadt und Meidling in
Zusammenhang.

In dieser Position sind auch EUR 56.745.618,31 aus Mitteln enthalten, die der Bund im Wege des
Zweckzuschussgesetzes flir Schutzausriistungen fur den Abrechnungszeitraum Marz bis Mai
2020 anerkannt hat.

3.2.2. Sonstige betriebliche Ertrége

Die Ubrigen betrieblichen Ertrage umfassen:

2020 2019
EUR TEUR
Beihilfen nach dem Gesundheits- und Sozialbereich-
Beihilfengesetz 269.489.462,07 226.729
Ersatz der angelasteten Kosten zentraler Dienststellen
sowie der Organe der Stadt Wien 140.838.200,00 139.720
Ersatz der angelasteten Kosten der MA 6 10.965.675,55 10.898
Ertrage aus Aufldsung von passivierten Aufwandszuschiissen
und anderen Abgrenzungen 591.958,51 10.152
Sonstige 29.193.568,36  13.451

451.078.864,49 400.950

In den ubrigen betrieblichen Ertrdgen sind im Wesentlichen mit EUR 269.489.462,07
(Vorjahr: TEUR 226.729) die Beihilfe nach dem Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz
und der Ersatz angelasteter Kosten zentraler Dienststellen sowie Kosten der MA 6 mit
EUR 151.803.875,55 (Vorjahr: TEUR 150.618) enthalten.

Die Ertrage aus der Auflosung von Aufwandszuschiissen dienten zur ertragswirksamen
Abdeckung der Aufwandungen im Zuge von Instandhaltungsmalinahmen.

In der Position ,,Ubrige sind u.a. Versicherungsvergleichszahlungen fiir Bauschiden im Zuge
des Neubaues der Klinik Floridsdorf in Hohe von EUR 3.900.000,00 sowie Ersatze nach dem
Epidemiegesetz enthalten.
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3.2.3. Materialaufwand und sonstige bezogene Leistungen

Der Materialaufwand und die bezogenen Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

2020 2019
EUR TEUR
Materialaufwand
Medizinischer Materialaufwand 510.143.967,16 473.849
Lebensmittel und Speisenzulieferung von Externen 24.341.678,51 25.426
Sonstiger Materialaufwand 96.379.072,59  26.992

630.864.718,26 526.267

Bezogene Leistungen
Aufwendungen fiir Energie 59.014.760,00  59.386
Aufwendungen fir medizinische Untersuchungen 16.507.339,06 12.130

75.522.099,06 71.516

Die Steigerung der Aufwendungen fiir den Medizinischen Materialaufwand sowie im sonstigen
Materialaufwand ist im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie zu sehen. Die
Mehraufwendungen sind vor allem auf Schutzbekleidung, Masken, Handschuhe und Reagenzien
zurlickzufihren aber auch auf Pharmazeutische Mittel im Zuge der COVID-19 Pandemie.
Weitere Aufwandssteigerungen sind im onkologischen und herzchirurgischen Bereich zu
verzeichnen.

Die Verdnderung bei den Aufwendungen fur medizinische Untersuchungen ist auf die
durchgefuhrten Labortestungen fur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zuge der Pandemie
zuruckzufihren.

3.2.4. Personalaufwand

Der Personalaufwand betrdgt EUR 2.261.317.205,85 (Vorjahr: TEUR 2.165.731), dies entspricht
einer Steigerung um 4,4 % (Vorjahr: 5,0 %). Der Mehraufwand resultiert aus den hoheren
Gehaltskosten in  Zusammenhang mit dem Gehaltsabschluss fiir 2020. Wesentliche
Erhoéhungsfaktoren sind auch einerseits der im Abschlussjahr um ca. EUR 37,3 Mio. hohere
Dotierungsbedarf im Rahmen der Verbuchung der Personalriickstellungen, andererseits stieg die
durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um 480 auf 30.934.

Inbesonders ist in der Rickstellung fur Urlaubs- und Zeitausgleichsguthaben nachstehende
Anderung in den Léhnen und Gehaltern enthalten:

2020 2019

EUR EUR
Lohne 3.577.300,00 429.400,00
Gehalter 13.888.900,00 3.221.800,00
17.466.200,00 3.651.200,00
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Von den Aufwendungen fir Abfertigungen und Leistungen an  betriebliche
Mitarbeitervorsorgekassen entfallen EUR 11.560.750,82 (Vorjahr: TEUR 9.928) auf Leistungen
an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen.

3.2.5. Abschreibungen

Im Jahr 2020 wurden keine auBerplanmafigen  Abschreibungen  durchgefiihrt
(Vorjahr: TEUR 40).
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3.2.6. Sachaufwand - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern
Nicht abzugsfahige Vorsteuern
Sonstige Steuern und Abgaben

Ubrige

Kosten zentraler Dienststellen sowie der Organe der Stadt
Wien

EDV Leistungen

Leistungsentgelte flr Technische Betriebsfiihrung
Fremdreinigung

Instandhaltungen und Wartungsvertrége

Abgang von Anlagevermdgen

Transferzahlungen (St. Anna Kinderspital)

Personalbereitstellung und Bewachung

Sonstige Mietaufwendungen

Forderungsabschreibungen sowie Dotierung
Einzelwertberichtigung und pauschale
Einzelwertberichtigung

Transferzahlung FH Campus

Facility Services

Wasser-, Kanal- und Mullabfuhrabgaben

Aufwendungen fir Leistungen von Einzelpersonen und
Sondermittelbediensteten

Abkommen mit Gesundheitseinrichtungen

Mietwasche und Waschereinigung

Rechts-, Prifungs- und Beratungsaufwand

Angelasteter Kostenersatz MA 6

Sterilgutversorgung

Anteilige Kostenersétze fur betrieb.Aufwendungen

Transporte

Entschédigungen fur Pflegeschiiler

Versicherungen

Kostenersatze MA 68

Aus- und Fortbildungsaufwand

Transferzahlungen Dialyse GmbH

Dotation/Verbrauch Riickstellungen fur Renten

Post- und Telekommunikationsaufwendungen

Reiseaufwand

Zahlungen an Zivildiener

Steueraufwendungen aus Vorperioden

Sonstige

2020 2019

EUR TEUR
275.300.186,50 243.548
3.514.967,16 4.349
278.815.153,66  247.897
140.838.200,00 139.721
133.963.029,36  105.255
106.649.267,11 101.160
69.343.927,63 62.154
66.277.026,54 65.679
54.434.883,84 11.427
48.595.900,00  47.428
38.733.286,32 29.671
35.331.579,94 39.970
19.106.199,98 16.600
16.346.020,09 15.368
14.177.367,23 14.537
13.960.516,02 13.944
13.583.505,15 12.882
13.341.123,50 20.294
12.159.378,00 11.173
11.562.153,58 21.028
10.965.675,54 10.898
9.380.470,95 10.523
8.920.524,47 12.554
8.360.269,21 6.459
6.389.141,19 6.254
4.773.048,20 4.667
3.158.925,13 3.030
3.087.186,42 3.767
2.281.208,10 1.449
1.924.594,97 10.124
1.525.268,74 328
1.523.567,04 2.193
573.998,64 217
0,00 15.833
39.497.153,17 28.921
910.764.396,06  845.508
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Die Aufwande der EDV-Leistungen beinhalten - gegeniiber dem Ubergangsjahr 2019 — samtliche
Aufwande der MA 01 - Wien Digital, die mit den kalkulierten Preisen dem Wiener
Gesundheitsverbund in Rechnung gestellt werden.

Der Aufwand fir Fremdreinigung erhdhte sich durch die Inbetriebnahme der Klinik Floridsdorf,
aber auch durch zusatzliche Manahmen im Zuge der COVID-19 Pandemie.

Bei den Buchwertabgangen im Anlagevermdgen handelt es sich im Wesentlichen um den Abgang
der ehemaligen Semmelweis Frauenklinik, des Orthopadischen Krankenhauses Gersthof im Zuge
eines Verwaltungsiibereinkommens mit der Magistratsabteilung 69 sowie um die Ubertragung
von Grundstlicken an die Magistratsabteilung 49 am Areal der Klinik Penzing.

Der Rickgang bei den Rechts-, Prifungs- und Beratungsaufwand ist u.a. auf die geringere
Inanspruchnahme im Bereich der wirtschaftlichen, technischen Beratungen zurlickzufuhren.

Die Leistungen an den FH Campus sind durch die Erhéhung der Schiileranzahl und somit weiterer
Studiengange und den damit erforderlichen Zahlungen zu begriinden.

Die Veranderung der Forderungsabschreibungen ist mit der Dotation einer strittigen Forderung
in Hohe von rd. EUR 2,7 Mio. zu begriinden.

Die Veranderung bei den Abkommen mit Gesundheitseinrichtungen ist auf das Aussetzen der
Kooperationen im Zuge der Pandemie zuriickzufiihren.

Die Steigerung in der Position ,,Sonstige® ist u.a. auf erhthte Dotationen von Riickstellungen
zurtickzufuhren.

Die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthaltenen und auf das Geschaftsjahr ent-
fallenden Aufwendungen fiir den Abschlusspriifer betreffen Aufwendungen fir die Priifung des
zusammengefassten Jahresabschlusses (einschliellich der einbezogenen Abschliisse) in Hohe von
EUR 135.400,00 (Vorjahr: TEUR 180) It. den Prufungsvertragen fir 2020 sowie
EUR 12.000,00 fir sonstige prifungsnahe Dienstleistungen.

3.2.7. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

2020 2019

EUR TEUR
Zinsenertrége aus Festgeldern 7.384,05 23
Sonstige Zinsenertrége 3.296,02 3

10.680,07 26
Zinsenaufwand fir fremdfinanzierte Investitionen -10.810.405,60 -11.359
Abschreibung von Finanzanlagen -1.001.040,02 -125
Sonstiger Zinsenaufwand -2.623.423,54 -601

-14.434.869,16 -12.085

-14.424.189,09 -12.059
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4. Sonstige Angaben

4.1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 bestehen folgende wesentliche Verpflichtungen aus

GroRinvestitionen flr das Folgejahr:

Geplante Gesamt-  Bestellobligo
investitions-
kosten
EUR EUR
Projekte in Bauvorbereitung und
Planung
Allgemeines Krankenhaus
Rahmenbauvertrag 820.800.000,00  73.200.000,00
820.800.000,00  73.200.000,00

4.2. Derivative Finanzinstrumente

Der Wiener Gesundheitsverbund hat wie im Vorjahr auch in der Berichtsperiode keine

derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.
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4.3. Verpflichtungen aus in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen

Die kinftigen wesentlichen Mietverpflichtungen werden wie folgt prognostiziert:

2020 2019
des folgenden der folgenden fiinf ~ des folgenden  der folgenden fiinf
Geschéftsjahres Geschéftsjahre Geschéftsjahres Geschéftsjahre
EUR EUR TEUR TEUR
Verpflichtungen aus Mietvertragen
Pflege Innerfavoriten 2.932.600,00 14.663.000,00 2.978 14.443
Pflege Rudolfsheim-Fiinfhaus 2.792.000,00 13.960.000,00 2.799 13.995
Pflege Simmering 1.789.800,00 8.949.000,00 1.785 8.928
Pflege Leopoldstadt 1.697.900,00 8.489.500,00 1.649 8.243
Pflege Meidling 1.499.500,00 7.497.500,00 1.519 7.595
Klinik Favoriten
Modulgebdude im Zuge Teilneubau 2 2.924.300,00 15.525.100,00 2.839 7.269
Klinik Ottakring
Modulgebdude im Zuge Teilneubau 1 3.926.400,00 19.752.000,00 3.646 19.358
Medizinische Gerédte und Instrumente in
Krankenanstalten 3.424.400,00 11.274.700,00 5.882 20.134
Antidekubitussysteme in diversen
Kliniken und Pflegewohnhdusern 2.908.100,00 13.517.200,00 3.366 15.792
Sonstige Mietvertrdge und Mietwdsche 25.328.300,00 124.451.500,00 24.006 118.768
Mietvertrage der TU AKH 4.202.000,00 18.501.600,00 4.967 20.489
53.425.300,00 256.581.100,00 55.436 255.014

Aus der mit der MA 01 - Wien Digital geschlossenen Leistungsvereinbarung wird fur das
kommende Jahr aufgrund der vorliegenden Planung von Serviceentgelten in Hhe von
EUR 141,9 Mio. ausgegangen.

4.4, Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Nach dem Abschluss sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die im Abschluss nicht
angemessen beriicksichtigt wurden.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus sind zum Zeitpunkt der Berichtslegung
gesamthaft nicht abschatzbar. Jedenfalls ist mit einem Mehrbedarf im Personalaufwand, im
medizinischen und nichtmedizinischen Sachaufwand, bei den externen Dienstleistungen
(Security) und bei der Anschaffung von zusétzlichen Therapie- und Analysegeraten zu rechnen.
Es wurden bereits Richtlinien zur Dokumentation und Erfassung der durch den Coronavirus
verursachten Kosten festgelegt, damit diese Kosten gegeniiber dem Bund geltend gemacht
werden kénnen. Eine Benennung der gesamten Kosten ist zum Zeitpunkt der Berichterstattung
nicht moglich. Darlber hinaus sichert die Finanzierungsvereinbarung auf Basis des
Voranschlages den finanziellen Spielraum des Wiener Gesundheitsverbundes.

Im Projekt One.ERP wurde der Go-Live 2020 finalisiert. Aufgrund der COVID-19 Malinahmen
und der betrieblichen Einschrankungen konnten im Rahmen der Ausrollung 2020 unter anderem
Tests und Schulungen nicht wie geplant durchgefilhrt werden. Es musste daher eine
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Reorganisation des Projektes One.ERP initiiert werden, in der die Meilensteine der Ausrollung
neu geplant wurden. Der Go-Live wurde mit 01.01.2021 umgesetzt. Im Jahr 2021 steht aufgrund
des neu ausgerollten ERP Systems die Vereinheitlichung der betriebswirtschaftlichen Prozesse
im gesamten Wiener Gesundheitsverbund im Vordergrund.

Ende November 2020 wurde die Errichtung der Wiener Gesundheitsverbund PPE (Personal
Protective Equipment) Beschaffung GmbH beantragt, wobei die Beteiligung in Hohe von
EUR 35.000,00 erst im Jahr 2021 im Anlagevermdgen aktiviert wird.

4.5. Pflichtangaben tber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmerlnnen, gegliedert nach Beschaftigungsgruppen,
betragt:

2020 2019
BeamtInnen in handwerklicher Verwendung 651 696
Vertragshedienstete in handwerklicher Verwendung 4093 4.374
Beamtlnnen 4.868 5.154
Vertragsbedienstete 21.322 20.230

30.934 30.454

Durchschnittlich waren im Geschéftsjahr 2020 27.155,2 Vollzeitaquivalente beschaftigt.

4.6. Pflichtangaben tber Organe

Die Organe der Unternehmung Wiener Gesundheitsverbund stellen sich geméaf §8 3ff des Statuts
wie folgt dar:

1. Gemeinderat

2. Stadtsenat

3. fur die Unternehmung zustandiger Gemeinderatsausschuss (Unterausschuss)

4. Blrgermeister

5. fur die Unternehmung zustandiger amtsfiihrender Stadtrat

6. Magistratsdirektor

7. Generaldirektorin und die Direktorinnen der Geschéftsbereiche und Teilunternehmungen

Die Unternehmung "Wiener Gesundheitsverbund” wird gemaR 8 11 des Statuts jeweils
selbststandig vom Birgermeister, vom zustdndigen amtsfiihrenden Stadtrat sowie von der
Generaldirektorin nach auf3en vertreten. Der Generaldirektorin-Stellvertreter, die Direktorinnen
und Direktoren der Geschéftsbereiche und Teilunternehmungen und die nach der Organisation
der Unternehmung "Wiener Gesundheitsverbund" zustédndigen leitenden Bediensteten vertreten
die Unternehmung "Wiener Gesundheitsverbund” nach aullen jeweils ausschlieBlich innerhalb
ihres Aufgabenbereiches.
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Die oben Genannten sind zur rechtsverbindlichen Unterfertigung von Schriftstiicken befugt.
Urkunden, auf Grund derer eine grundbuicherliche Eintragung geschehen soll, sind entweder vom
Biirgermeister oder vom zustandigen amtsfiihrenden Stadtrat oder von der Generaldirektorin oder
von den Direktorinnen und Direktoren der Geschaftsbereiche und Teilunternehmungen fur seinen
bzw. ihren jeweiligen Wirkungsbereich zu unterfertigen.

GemalR §22des Statuts idgF sind der Jahresabschluss sowie der Lagebericht von der
Generaldirektorin unter Mitwirkung der Direktoren und Direktorinnen der Geschaftsbereiche und
Teilunternehmungen fir ihren jeweiligen Aufgabenbereich zu erstellen.

Mag.? Evelyn Kolldorfer-Leitgeb
Generaldirektorin

DI Herwig Wetzlinger
Generaldirektorin-Stellvertreter — CFO
Direktor der TU AKH

Dr. Michael Binder
Medizinischer Direktor — CMO

Dr'". Susanne Drapalik (bis 31. 3. 2020)

Oberin Gabriele Thir MBA (1. 4. 2020 bis 30. 9. 2020)
Direktorin der TU PWH

Johannes Nadlinger (ab 1. 10. 2020)
Direktor der TU PWH

Es bestehen zum Abschlussstichtag keine Vorschisse, Kredite sowie Haftungen fur Mitglieder
der Geschaftsleitung. Die Schutzklausel gem. § 242 Abs. 4 UGB wird in Anspruch genommen.

In den Geschéftsjahren 2020 und 2019 sind wesentliche Geschafte gemal § 237 Z. 8 lit. b UGB
zu marktuntiblichen Bedingungen mit nahestehenden Unternehmen und Personen nicht bekannt
geworden.

Den Mitgliedern des Vorstandes flossen im Jahr 2020 fiir ihre Tatigkeit Vergutungen in Héhe
von EUR 731.572,34 zu.
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4.7. Pflichtangaben zum Aufsichtsgremium

GemiB § 8 Abs 3 des Statuts kann sich der fiir die Unternehmung zustindige amtsfithrende
Stadtrat eines Aufsichtsgremiums bedienen, das ihn in seinem Aufirag bei der Uberwachung der
Geschifts- und Betriebsfilhrung sowie bei der Steuerung der Unternehmung "Wiener
Gesundheitsverbund" unterstiitzt.

Im Geschiftsjahr waren folgende Personen Mitglieder dieses Aufsichtsgremiums:
Vizerektorin DDr.in Regina Prehofer (Vorsitzende des Aufsichtsgremiums)
Univ.-Prof. DDr. Christian Kick (Vorsitzender des Qualititsausschusses)

Mag.? Alice Kundtner (Mitglied des Qualitétsausschusses)

Charlotte Staudinger (Mitglied des Qualititsausschusses)

Univ.Prof. Dr." Renate Meyer (Vorsitzende des Finanzausschusses)
Generaldirektor Dipl.Ing. Kurt Vélkl (Mitglied des Finanzausschusses)

Dr. Johann Maurer (Mitglied des Finanzausschusses)

Im ersten Quartal 2021 wird die Funktionsperiode mehrerer Mitglieder des Aufsichtsgremiums
enden.

Es bestehen zum Abschlussstichtag keine Vorschiisse, Kredite sowie Haftungen fiir Mitglieder
des Aufsichtsgremiums. Fiir die Tétigkeit als Mitglied des Aufsichtsgremiums wurden seitens des
Wiener Gesundheitsverbundes keine Vergiitungen geleistet.

4.8. Vorschlag fur die Ergebnisverwendung

Der Bilanzverlust des Geschéftsjahres betréigt (inklusive des Verlustvortrages aus dem Vorjahr)
EUR 286.617.210,71.

Der Vorstand schligt vor, diesen auf neue Rechnung auf das Geschiftsjahr 2021 vorzutragen.

Wien, am 12. Mai 2021

Die Generaldirektorin Generaldi ektOI'ill-S1;é/!ve11retel‘ (CFO)
4 S ;' ,f’,;:f'/-.
d I /f‘r“,
/{/—( & C:{ éft___k I} //,/ﬁb "’"‘.'./' /\-
Mag.* Evelyn Kolldorfer-Leitgeb P" Herwig We_tz_l_wger
[
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Zusammengefasste Geldflussrechnung

Netto-Geldfluss aus der laufenden Geschéaftstatigkeit
Jahresfehlbetrag

Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermdgen und Sachanlagen

Zuschreibungen/Abschreibungen zu Finanzanlagen

Veranderung des Sozialkapitals

Ertrage aus dem Vorsteueriiberhang

Ertrage aus der Aufldsung von Investitionskostenzuschiissen

Ergebnis aus Anlagenabgéngen

Cashflow aus dem Ergebnis

Veranderung der Vorréte

Veranderung der Forderungen aus Leistungen

Veranderung der sonstigen Forderungen einschlieBlich
Rechnungsabgrenzungsposten

Veranderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Veranderung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen

Veranderung der sonstigen Verbindlichkeiten und Ruckstellungen

(einschlieBlich Rechnungsabgrenzungsposten)
Operativer Cashflow

Netto-Geldfluss aus der Investitionstétigkeit
Auszahlung fir Anlagenzugang (ohne Finanzanlagen)
Einzahlung aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen)
Investitionen in Finanzanlagen

Netto-Geldfluss aus der Finanzierungstatigkeit

Tilgung/Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

Investitionskostenzuschisse der Gemeinde Wien

Investitionskostenzuschiisse des WGF

Investitionskostenzuschiisse sonstige Finanzierungen
einschlieBlich Schenkungen

Abgénge aufgrund von Riickzahlungen

Veranderung des Geldmittelfonds

Geldmittelfonds Anfangsbestand
Flussige Mittel

Geldmittelfonds Endbestand
Flussige Mittel

2020 2019

EUR EUR
-16.045.790,98 -38.856.049,92
286.629.928,72 285.877.488,45
1.001.040,02 125.458,33
7.010.170,84 39.716.429,16
0,00 0,00
-320.629.751,85  -269.895.689,03
59.886.375,12 10.728.214,55
17.851.971,87 27.695.851,54
-55.709.607,76 -31.638.564,91
108.714,29 -548.642,10
-108.303.419,65 -10.549.794,46
-193.312.438,39 19.010.473,37
-945.034,73 -1.920.091,61
182.314.668,99 -83.276.505,15

-157.995.145,38

-81.227.273,32

-303.971.586,94  -290.800.628,06
129.322,49 698.737,41
-154.770,00 -2.089.250,00
-303.997.034,45  -292.191.140,65
-19.334.708,51 -15.620.578,85
148.104.731,94 240.223.475,01
35.000.000,00 40.015.471,00
49.975.350,71 31.850.423,34
-1.882.962,10 -13.643,30
211.862.412,04 296.455.147,20
-250.129.767,79 -76.963.266,77

483.645.891,68

233.516.123,89

560.609.158,45

483.645.891,68

-250.129.767,79

-76.963.266,77
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Unternehmung ""Wiener Gesundheitsverbund**

1. Geschéftsverlauf und die wirtschaftliche Lage

1.1. Rahmenbedingungen und Geschéftsverlauf

Mit Verordnung des Gemeinderates ABI. 02/2020 vom 9.1.2020 wurde das Statut der Unternehmung
auf die neue Bezeichnung ,,Wiener Gesundheitsverbund® geéndert. Im Zuge dieser Umbenennung
wurden die Wiener Stadtischen Krankenhduser auf Kliniken und dem jeweiligen Bezirksnamen und
ebenso die Bezeichnungen der Pflegeeinrichtungen auf Pflege mit dem jeweiligen Bezirksnamen neu
benannt.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden durch die aktuellen gesundheitspolitischen
Entwicklungen, durch Vorgaben der Gemeinde Wien und durch Entscheidungen im Wiener
Gesundheitsfonds bestimmt. Zur Erfiillung des gesetzlichen Versorgungsauftrages und zur Umsetzung
der Ziele der Landeszielsteuerungskommission wurden wichtige Vereinbarungen geschlossen und
langfristige Partnerschaften eingegangen.

Das fiir das Jahr 2020 avisierte Projekt die Gesamtzahl der aufrechten klinischen Kooperationen — allein
46 Kooperationen mit Partnern auBerhalb des Wiener Gesundheitsverbundes - mittels Abgleich zu den
vorhandenen Finanzdaten zu konsolidieren und eine Kooperationslandkarte zu erstellen, um den
Leistungsaustausch als auch das Finanzvolumen ersichtlich zu machen, wurde wegen der Corona-
bedingten Personalressourcenbindung bis auf Weiteres aufgeschoben. Eine Fortsetzung der
diesbeziiglichen Bestrebungen wird nach Beendigung der COVID-19 Krise erfolgen. Die
Kooperationsvereinbarung IVOM (Intravitreale Operative Medikamentenapplikation) mit der Wiener
Gesundheitskasse, mit dem Ziel jahrlich 8.000 Patientinnen und Patienten zur Behandlung zu
tibernehmen, wird derzeit noch nicht im Vollausbau umgesetzt. Die Stadt Wien hat aufgrund der
bestehenden gesetzlichen Grundlagen die effiziente Versorgung der Wiener Beviélkerung mit
Klinikleistungen sicherzustellen und der Wiener Gesundheitsverbund als Unternehmung der Stadt Wien
aufgrund seiner Statuten einen wesentlichen Beitrag zu dieser Zielsetzung in Form des Betriebs von
Offentlichen allgemeinen Krankenanstalten zu leisten. Ein wesentliches Element dieses
Versorgungsauftrages basiert auf der Bereitstellung von Leistungen fir akutanstaltsbediirftige Personen
auf Ebene der Versorgungsstufe von Schwerpunktkrankenanstalten. Im Jahr 2020 ist es unter dem Lead
des Vorstandsressort Rechts & Compliance gelungen mit vier privaten Tragern COVID-19 bedingte
Kooperationsvereinbarungen  zur  Entlastung der  Behandlungskapazitaten der  Wiener
Schwerpunktkrankenanstalten abzuschlieRen. Diese privaten Krankenanstaltentrdger stellen aufgrund
der Ausstattung und des Leistungsspektrums ihrer Hauser eine optimale Versorgung mit gesundheitlich
und ©konomisch optimierten Anstaltsleistungen sicher. Weitere Verlangerungen dieser
Kooperationsvertrage sind zumindest fiir das erste Halbjahr 2021 vorgesehen.

Mit der Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH besteht eine Kooperation
zur Entlastung der Universitatsklinik fir Notfallmedizin sowie eine Kooperation mit dem Géttlicher
Heiland Krankenhaus fiir Herzchirurgie und Kardiologie. Uberlasten sollen durch eine aktive
Patientensteuerung abgebaut und eine gleichméafRige Patientenfrequenz angestrebt werden. Mit dieser
Kooperation soll einerseits durch optimale Versorgung komplexer Akutfélle sowie andererseits durch

Seite 1



Unternehmung ""Wiener Gesundheitsverbund**

gezielte postoperative Nachsorge im Sinne einer abgestuften Patientenversorgung der bestmdgliche
Nutzen fir die Patientinnen und Patienten erreicht werden.

Mit der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt AUVA wurde im Jahr 2018 eine
Kooperationsvereinbarung auf die Dauer von 10 Jahren mit dem Ziel abgeschlossen, die quantitative
traumatologische Versorgung im Raum Wien zu erhéhen und aus diesen Erfahrungen die Grundlagen
fir einen Traumanetzwerkverbund fir den Osten Osterreichs zu gewinnen. Im ersten Schritt stellte die
AUVA in Wien eine Kapazitat von 24 Betten zur Verfligung, um die Abteilung fur Unfallchirurgie im
AKH Wien zu entlasten. Im Jahr 2020 wurde diese Vereinbarung auf die Kliniken Donaustadt,
Floridsdorf und Ottakring ausgeweitet und die Kapazitdt um funf zusétzliche Betten, die priméar fir
Arbeitsunfallpatientinnen und -patienten vorgehalten werden, auf eine Gesamtkapazitit von 29 Betten
erweitert.

Als Beteiligung firmiert seit Mitte 2019 die Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH als
100%ige Tochtergesellschaft des Wiener Gesundheitsverbundes. Dieser Tochtergesellschaft obliegen
die Projektmanagementaufgaben und die Projektleitung kunftiger Grof3bauvorhaben und Grof3-
sanierungen, wobei sie nicht fir die Bauausfiihrung zustandig ist. Diese Beteiligung ist in der Bilanz
unter der Position ,,Finanzanlage®“ mit einem Wert von EUR 2.035.000,00 erfasst. Der Wiener
Gesundheitsverbund als Bauherr kann sich somit voll und ganz auf seine Kernaufgabe konzentrieren:
der medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Versorgung der Wienerinnen und Wiener auf
hochstem Niveau. Alle Verfligungen Uber Liegenschaften im Sondervermdgen des Wiener
Gesundheitsverbundes werden dabei von der Geschaftsstelle der Wiener Immobilienkommission
genehmigt. Weitere unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen umfassen den 49 %igen
Anteil an der Wiener Dialyse Zentrum GmbH sowie einen 10%igen Anteil am Stammkapital der WISPI-
Betriebsgebdude Bau- und Betriebsgesellschaft m.b.H.

Der Geschaftsverlauf der Unternehmung ,,Wiener Gesundheitsverbund“ (kurz WIGEV) ohne eigene
Rechtspersonlichkeit mit folgender Struktur

1. die Wiener Stadtischen Krankenhduser (WSK),

2. die Teilunterunternehmung Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien — Medizinischer
Universitatscampus (TU AKH),

3. die Teilunterunternehmung Geriatriezentren und Pflegewohnhéduser der Stadt Wien mit
sozialmedizinischer Betreuung (TU PWH),

4. sonstige Einrichtungen (MSE), die der Fuhrung der Krankenanstalten sowie der
Geriatriezentren und Pflegewohnhéuser der Stadt Wien dienen,

war im Berichtsjahr im Wesentlichen durch das Management der COVID-19-Pandemie und den
Vorbereitungen fur die Inbetriebnahme des gemeinsamen, einheitlichen SAP-Rechnungswesens
(One.ERP) mit 1. Janner 2021gepragt.

Mit Ende Februar 2020 lag der erste Patient mit COVID-19 in der Klinik LandstralRe. In sogenannten
Portalstrukturen wurde gemeinsam mit den Verantwortlichen der Kliniken die erforderliche
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Unternehmung ""Wiener Gesundheitsverbund**

Infrastruktur fir das mobile Screening der Patientinnen und Patienten bereitgestellt. Im Rahmen der
Aktion ,Helfende Hinde* stellte die Magistratsdirektion Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur
Unterstutzung in den Kliniken und Pflegewohnh&usern zur Verfiigung, wobei die Koordination bzw.
Zuteilung dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zeitraum Marz bis Juni 2020 der Generaldirektion
bzw. dem Vorstandsressort Infrastrukturmanagement oblag. Nach einem Ho6hepunkt von 900
Erkrankten Mitte November 2020 hat sich die Anzahl der COVID-19 Patientinnen und Patienten bei
rund 300 Erkrankten stabilisiert. Die Akutversorgung der Wiener Bevoélkerung konnte durch einen
ausgekliigelten COVID-19 Versorgungsplan jederzeit gesichert und im Berichtsjahr die bendtigten
COVID-19 Versorgungskapazitdten fur insgesamt 5.600 Erkrankte zur Verfugung gestellt werden.
Zudem erfolgte die Abarbeitung kurzfristig entstandener Wartelisten auf nicht dringend notwendige,
planbare Operationen.

Mit Ende Mé&rz 2020 wurde ein Pandemielager fur kritische Artikel eingerichtet. Zu Beginn der
Pandemie versorgte dieses Pandemielager gesamt Wien und Burgenland, seit August 2020 versorgt es
wochentlich alle Wiener Stadtischen Kliniken inklusive AKH und Pflegewohnhduser. Im Zentrallager
fur kritische Artikel werden derzeit rund 17,8 Millionen Einzelartikel fir die in der COVID-19
Pandemie relevanten Schutzartikel bewirtschaftet. Dabei handelt es sich um géngige medizinische
Verbrauchsartikel wie Masken, Méntel, Schiirzen, etc. sowie die Ausstattung flir Beatmungsgeréte. Die-
interne Verteilung der kritischen Artikel erfolgt anhand eines Berechnungsschliissels, der sowohl die
Parameter des Verlaufes der Pandemie als auch die Gegebenheiten des Routinebetriebes, wie
beispielsweise die Anzahl an Patientinnen und Patienten, die Lagerstdnde bei den Bedarfstragern, die
Anzahl an Intensivpatienten, belegte Betten etc. berticksichtigt.

Das Projekt fur ein gemeinsames SAP-Rechnungswesen (One.ERP) hat die Zusammenflhrung der
getrennten ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning-Systeme) der TU AKH und der restlichen
Einrichtungen auf Basis des neuen SAP Systems S/4 HANA zum Ziel. Damit gibt es zukiinftig
einheitliche und effiziente Rechnungswesenprozesse im gesamten Wiener Gesundheitsverbund.
Aufgrund der COVID-19 MaRnahmen und der betrieblichen Einschrankungen konnten Tests und
Schulungen nicht wie geplant durchgefiihrt werden. Es musste eine Reorganisation des Projektes
One.ERP initiiert werden, in der die Meilensteine der Ausrollung neu geplant wurden. Seit Ende
November ist im AKH Wien SAP im Personalmanagement eingefiihrt und mit 1. Januar 2021 sind die
Module Logistik, Finanzen und Controlling im Wiener Gesundheitsverbund in Betrieb gegangen. Mit
der Inbetriebnahme gehen zahlreiche Prozessoptimierungen und Standardisierungen einher. Das erste
Halbjahr 2021 wird dazu dienen, das System in den Routinebetrieb Uberzufihren.

Ende November 2020 wurde die Errichtung der Wiener Gesundheitsverbund PPE (Personal Protective
Equipment) Beschaffung GmbH beantragt. Der Unternehmensgegenstand dieser 100%igen
Tochtergesellschaft der Stadt Wien - Wiener Gesundheitsverbund ist die Versorgung von
Organisationen und Einrichtungen des Gesundheitswesens mit Waren und Dienstleistungen, wie sie im
Rahmen der Pandemiebekdmpfung bendtigt werden — insbesondere medizinischer Schutzbekleidung.
Diese Tochtergesellschaft gilt als eine Beschaffungsstelle im Sinne des 8§ 2 Ziffer 47 BVergG 2018 und
besorgt keine Aufgaben gewerblicher Art im Sinne des BVergG 2018. Andere Offentliche Rechtstréger
und Gebietskorperschaften unterliegen bei der Beschaffung von Waren Uber diese Gesellschaft nicht
den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes.

Seite 3



Unternehmung ""Wiener Gesundheitsverbund**

Der Geschaftsverlauf der TU AKH wurde Im Besonderen von der Finanz- und
Zielsteuerungsvereinbarung zwischen der Republik Osterreich und der Stadt Wien vom 26. Januar 2016
geprégt, die die Finanzierung von Gerateanschaffungen und IT sowie der damit zusammenhéngenden
baulichen MaRnahmen langfristig sichergestellt und die Abgeltung des klinischen Mehraufwandes
regelt. Zur langfristigen Erhaltung der Leistungsfahigkeit des AKH Wien wurde im Berichtsjahr zur
Umsetzung des baulichen Masterplans gemalR des Rahmenbauvertrages zwischen der Republik
Osterreich und der Stadt Wien vom 26. Januar 2016 (RBV) das Projekt ,Neustrukturierung der
Universitétsklinik fiir Chirurgie® durchgefiihrt und abgeschlossen. Die Neuorganisation wurde aus
strukturellen und fachspezifischen Griinden notwendig, womit aus der bisherigen Universitatsklinik fir
Chirurgie fiinf eigenstandige Universitétskliniken wurden. Die damit im Zusammenhang stehenden
umfangreichen administrativen und organisatorischen UmsetzungsmaRnahmen im Jahr 2020 waren die
Voraussetzung fiir den Start der Neuorganisation mit Stichtag 1. Janner 2021.

Der Geschéftsverlauf der TU PWH war gepragt durch die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie. Zur
besseren Kontrolle des Infektionsgeschehens wurden COVID-19 Isolations- bzw. Quarantanebereiche
geschaffen. Um fir eine allfallige Ausweitung von COVID-19 die erforderlichen Betreuungskapazitaten
anbieten zu koénnen, erfolgte im Friihjahr 2020 die Entscheidung, die Raumlichkeiten des ehemaligen
Krankenhauses Floridsdorf zu verwenden. In diesem Rahmen wurde der Altbestand des Krankenhauses
ertiichtigt und dem Arbeiter Samariter Bund unentgeltlich zur Verfligung gestellt.

1.2. Geschéftsergebnis und Ertragslage

Als Ergebnis nach Steuern war im Berichtsjahr ein Jahresfehlbetrag von minus EUR 16,0 Mio.
(2019: minus EUR 38,9 Mio.) auszuweisen. Die Umsatzerlése betrugen zum Abschlussstichtag
EUR 3.290,0 Mio. und stiegen somit gegeniiber dem Vorjahr um 8,0 % (2019: 6,9 %). Die
Betriebskostenersatze erhdhten sich um EUR 236,1 Mio. oder 28,7 % (2019: 19,0 %) wie die
nachfolgende Ubersicht iiber die Erldsstruktur zeigt:

2020 2019 )
Veranderung in %

EUR EUR absolut
WGF Leistungsabgeltung stationar ~ 1.312.075.341 1.316.174.432 -4.099.091 -0,3
WGF Leistungsabgeltung
ambulant 117.486.741  124.247.200 -6.760.459 -5,4
WGF Abgeltung 351.200.000  344.300.000 6.900.000 2,0
Erlose Fonds Soziales Wien 273.409.082  251.281.390 22.127.692 8,8
Sonstige Leistungserldse stationar 54.207.702 66.911.107  -12.703.405 -19,0
Sonstige Leistungserlése ambulant 20.680.192 17.840.472 2.839.720 15,9
Ubrige Leistungserlose 65.117.247 65.079.970 37.277 0,01
Zwischensumme Leistungserlése 2.194.176.305 2.185.834.570 8.341.735 0,4
Betriebskostenersétze 1.059.463.306  823.332.806  236.130.500 28,7
Abgeltung Klinischer
Mehraufwand 36.363.636 36.363.636 0 0,0
Umsatzerldse gesamt 3.290.003.247 3.045.531.012  244.472.235 8,0
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Die Erhéhung der Erlése Fonds Soziales Wien um 8,8 % begriindet sich darin, dass beginnend mit dem
Jahr 2020 nun alle fiir die Bewohnerinnen und Bewohner erbrachten Leistungen auf Basis der
kostendeckend ermittelten Preise im Rahmen einer erganzenden Subjektférderung der TU PWH (ber
den Fonds Soziales Wien abgerechnet werden. In den Vorjahren wurde fir alle Bewohnerinnen und
Bewohner, die vor dem 1. Juli 2012 in stationdrer Pflege standen, die Differenz zwischen dem
Pflegetagsatz und den Vollkosten mit dem Betriebskostenersatz abgedeckt. In der TU PWH ergibt sich
daher fir 2020 im Vergleich zu 2019 eine deutliche Reduktion der Betriebskostenersitze um 70,8 %
oder EUR 19,1 Mio.

Die DPosition ,Betriebskostenersitze* beinhaltet ab 2019 auch anteilige Mittel aus dem
Investitionskostenzuschuss, der zur Abdeckung des Schuldendienstes (Tilgungen, Zinsen und
Gebdihren) aus bereits bestehenden investitionsbezogenen Finanzierungen dient. Der Ersatz aus diesem
Titel betragt EUR 26.913.088,35 (Vorjahr: TEUR 26.979) und steht (iberwiegend im Zusammenhang
mit der Finanzierung der Klinik Floridsdorf sowie der Pflege Donaustadt, Leopoldstadt und Meidling.

Die WGF-Leistungserltse pro Vollzeitkraft verschlechterten sich um minus 2,2 % bedingt durch eine
kraftige Reduktion dieser Leistungserlose in der TU AKH um EUR 4.992 pro Vollzeitkraft, wéhrend in
den WSK eine Verringerung um EUR 651 pro Vollzeitkraft zu verzeichnen war.

2020 o019 Veranderung o
absolut
Beschaftigte (VZA) 27.155,2 26.623,9 531,4 2,0
WGF Leistungserlse 1.780.762.082 1.784.721.631 -3.959.549 -0,2
Erldse pro Beschéftigte 65.577 67.035 -1.458 -2,2

Bei den einzelnen Aufwandsarten (ohne Abschreibungen zum Anlagevermégen) haben sich
nachfolgende prozentuelle Anderungen ergeben:

2020 2019 2018
Personalaufwand 4,4 5,0 53
Sachaufwand 12,1 8,8 47
Gesamtaufwand 7.8 6,6 50

Der um 4,4 % gestiegene Personalaufwand begriindet sich mit verstarkten Neuaufnahmen, héheren
Einstiegsgehaltern im Zuge der Besoldungsreform, zusétzlichen Mehrdienstleistungen infolge der
COVID-19 Pandemie, dem hoheren Dotierungsbedarf fiir Personalriickstellungen und den jahrlichen
Anpassungen auf Basis der Lohn- und Gehaltsabschlisse flr die Wiener Gemeindebediensteten. Die
durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stieg im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls
von 30.454 auf 30.934.

Die Personalintensitat als Verhéltnis von Personalaufwand zu den Leistungserldsen blieb gegeniiber
dem Vorjahr mit 1,0 gleich.
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Der im Vergleich zum Vorjahr um 12,1 % héhere Sachaufwand erklért sich mit Neuzulassungen von
Arzneimitteln und Indikationserweiterungen sowie Kostensteigerungen im Bereich der onkologischen
Behandlung und der Implantate (Stents). Bedingt durch die COVID-19 Pandemie kommt es zu einem
Anstieg bei medizinischen Verbrauchsmaterialien wie z.B. Schutzausriistungen und zur Anschaffung
zusétzlicher Analyse- und Therapiegeréte.

1.3.  Finanz- und Vermogenslage

Gemal § 16 des Statuts fiir den Wiener Gesundheitsverbund wird eine rollierende Finanzplanung flr
funf Jahre erstellt. Das Sachanlagevermdgen wird durch Investitionszuschiisse der Gemeinde Wien, des
Wiener Gesundheitsfonds und der Medizinischen Universitat Wien finanziert. Bei allen zukunftig zu
realisierenden GroRprojekten wird dabei geprift, diese mit Public Private Partnership-
Finanzierungsmodellen unter Beachtung der glltigen Rahmenbedingungen und einem mdoglichst
geringen Eigenmittelanteil zu finanzieren. Der Finanzierungsbedarf flr die Klinik Floridsdorf wird
zusatzlich Uber ein fix verzinstes Darlehen der Européischen Investitionsbank in zwei Tranchen — erste
Tranche EUR 75,0 Mio. und zweite Tranche mit EUR 225,0 Mio. - gedeckt. Beide Darlehen werden
Uiber einen Zeitraum von 20 Jahren getilgt und bestimmen das Finanzergebnis des Wiener
Gesundheitsverbundes. In der TU PWH erfolgte die Finanzierung der Investitionen durch
Bautragermodelle bzw. Mietverpflichtungen und bei Eigenbauprojekten mit Darlehen. So wurden
Eigenbauprojekte mit Wohnbauforderdarlehen des Landes Wien und mit fix verzinsten Bankdarlehen
finanziert. In der TU AKH wurden die Investitionen ohne Darlehen finanziert.

Die Anlagenzugéange im Berichtsjahr beliefen sich auf EUR 245,5 Mio., wovon EUR 98,6 Mio. auf
Anlagen in Bau entfielen. Diese Zugange aus Anlagen in Bau sind auf den in Umsetzung befindlichen
Rahmenbauvertrag und die damit einhergehende, verstarkte Bautétigkeit im Allgemeinen Krankenhaus
und geleisteten Anzahlungen zum Sachanlagevermdgen fir das Projekt ,,One.ERP* mit einem Buchwert
EUR 26,7 Mio. zurickzufihren.

Der Anlagenabnutzungsgrad, als Verhaltnis der kumulierten Abschreibungen zu den historischen
Anschaffungskosten des Sachanlagevermdégens, erhdhte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 47 %. Die
Anlagenintensitat, die sich wiederum aus dem Verhéltnis Sachanlagevermdgen zu Gesamtvermdgen
errechnet, blieb mit 79 % unverandert, wie nachfolgende Ubersicht zeigt:

2020 2019 2018
Anlagenabnutzungsgrad 47% 46% 45%
Anlagenintensitét 79% 79% 80%

Das negative Eigenkapital des Wiener Gesundheitsverbundes per 31.12.2020 erhohte sich auf
EUR 410,0 Mio. (per 31.12.2019: EUR 393,9 Mio.). Trotz des steigenden negativen Eigenkapitals der
Unternehmung Wiener Gesundheitsverbund wird unter sinngeméRer Bezugnahme auf § 225 Abs. 1
UGB festgehalten, dass keine Uberschuldung vorliegt, da die Unternehmung keine eigene
Rechtspersonlichkeit besitzt, wobei ihr Vermégen gesondert vom (brigen Vermdgen der Gemeinde
Wien verwaltet wird. Der Bilanzverlust des Geschéftsjahres betrégt (inklusive des Verlustvortrages aus
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dem Vorjahr) EUR 286,6 Mio. (2019: EUR 277,5 Mio.). Die Verringerung des Fremdkapitals war auf
stark gesunkene Ruckstellungen fir ausstehende Eingangsrechnungen beziglich Investitionen
zurlickzufihren,

2020 2019 2018
EUR EUR EUR
Anlagevermogen 4.605.184.919 4.728.452.345 4.782.790.290
Umlaufvermégen 1.086.632.614 1.160.601.135 1.194.509.065
Eigenkapital -409.990.500 -393.944.709  -355.088.659
Eigenkapital inkl. Sonderposten
fur Investitionszuschusse 4.229.368.918 4.321.864.585 4.312.349.109
Fremdkapital 1.567.443.530 1.678.290.948 1.780.252.290
Langfristiges Fremdkapital 013.115.113  908.296.751  820.481.516

Die in den langfristigen Verbindlichkeiten gegenlber Kreditinstituten enthaltenen, fix verzinsten
Darlehen der Unternehmung Wiener Gesundheitsverbund verringerten sich mit 31. Dezember 2020 auf
rund EUR 288,3 Mio. Dieser Stand ergab sich aus einem Darlehen fiir die Finanzierung des Neubaus
der Klinik Floridsdorf von EUR 244,2 Mio. sowie aus Hypothekardarlehen betreffend die TU PWH
von EUR 44,1 Mio. Die Verbindlichkeiten aus PPP-Vertragen verringerten sich auf EUR 81,9 Mio.
(2019: EUR 84,6 Mio.).

Im Zusammenhang mit der Fremdfinanzierung erhdhte sich die Nettoverschuldung, die sich aus
Fremdkapital abziglich Kassenbestand bzw. Guthaben bei Kreditinstituten und abzlglich der
Forderungen errechnet, um EUR 18,8 Mio. Dies ist auf eine Verringerung des Kassenstandes bzw.
Guthabens bei Kreditinstituten zurtickzufuhren.

Das Working Capital als jener Betrag, der bleiben wirde, wenn man das Umlaufvermégen verkaufen
wirde, um damit die kurzfristigen Schulden zu bezahlen, verbesserte sich im Berichtsjahr um
EUR 41,9 Mio.; diese Kennzahl errechnet sich aus dem kurzfristigen Umlaufvermdgen abzlglich dem
kurzfristigen Fremdkapital.

2020 2019 2018

EUR EUR EUR
Nettoverschuldung 624.140.194  605.309.482  641.724.330
Working Capital 432.304.197  390.606.939  234.738.291

1.4. Leistungskennzahlen im medizinisch-pflegerischen Bereich

Wiener Stadtische Kliniken und TU AKH

Das Jahr 2020 war gepragt von der COVID-19 Pandemie, welche ab Mérz eine grof3e Herausforderung
fir den Wiener Gesundheitsverbund darstellte. Zur Bewéltigung der Pandemie wurde vom Wiener
Gesundheitsverbund ein stufenweiser Eskalationsplan erarbeitet und umgesetzt. Die Umsetzung dieser
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MafRnahmen spiegelt sich in der Entwicklung der stationaren Kennzahlen wider. Ab Mitte Mérz wurde
der Zugang zu unseren Kliniken fur Patientinnen und Patienten mit planbaren Behandlungen
eingeschrankt, um die nétigen Kapazitdten zur dringlichen Versorgung von schwer COVID-19
Erkrankten sicherstellen und die Akutversorgung der Wiener Bevolkerung aufrecht halten zu kdnnen.
Mit der Verschiebung von elektiven Eingriffen reduzierte sich die Anzahl der Patientinnen und Patienten
in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes deutlich. Konkret erfolgte im Vergleich zum Jahr
2019 ein Rlckgang der stationaren Aufnahmen um 19 % sowie der Belags- und Pflegetage um rund
14 %, wie nachfolgende Tabelle zeigt.

Der Anteil des ambulanten Leistungsgeschehens wurde insbesondere im ersten Halbjahr deutlich
reduziert und auf die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit nicht verschiebbaren Terminen
eingeschrankt. Die Auswertung der Ambulanzkennzahlen konnte im Vergleich zum Vorjahr prazisiert
werden, wobei die Vorjahreszahlen der neuen Berechnungsmethodik angepasst wurden.
Zusammenfassend spiegelt sich diese Entwicklung in der nachstehenden Ubersicht der
Leistungskennzahlen wider:

2020 2019  Veranderung o4
absolut

stationare Patientlnnen 234.162 288.065 -53.903  -18,7
davon Tagespatientinnen 26.708 40.354 -13.646  -33,8
ambulante Patientlnnen* 989.197 1.363.598 -374.401 -275
Ambulanzfrequenz** 4.290.598 5.571.761 -1.281.163  -23,0
Belagstage 1.737.520 2.015.974 -278.454  -13,8
Verweildauer in Tagen 8,4 8,0 0,4 50
Pflegetage gesamt 1.972.512 2.305.897 -333.385 -14,5
davon Sonderklasse 94.045 117.671 -23.626  -20,1

* Im Jahr 2020 erfolge eine Anpassung der Z&hlung, Ambulante Falle ambulanter Patientinnen [ohne ambulante Frequenzen stationdrer Félle
und ohne nicht relevante Frequenzen (z.B. Labor, Pathologie, etc.)]
** Im Jahr 2020 erfolgte eine Angleichung der Zahlung der Frequenzen an die Zahlweise des Ministeriums

TU PWH

Fur eine einheitliche Berichterstattung wurde statt der durchschnittlichen Anzahl an systemisierten
Betten nunmehr die durchschnittliche Anzahl an tatséchlichen Betten als Kennzahl herangezogen.
Strukturell kam es im Gegensatz zu den Vorjahren zu keiner Anderung, jedoch waren durch die
Pandemiemallnahmen Bettensperren sowie das Freihalten von Betten erforderlich, wodurch sich auch
die Anzahl der tatséchlichen Betten um 2,8 % verringerte. Dementsprechend sank auch die Zahl der
Neuaufnahmen um rund ein Finftel, die Anzahl an Bewohnerinnen und Bewohnern reduzierte sich im
Vergleich zum Vorjahr um 5,4 %. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Anzahl der Pflegetage um knapp
4 %, wie die nachfolgende Ubersicht zeigt:
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2020 2019 Veranderung . o,

absolut
@ - tatsachliche Betten 2.783 2.863 -80 -2,8
@ - Bewohnerlnnenstand 2.647 2.799 -152 -5,4
Neuaufnahmen 1.526 1.906 -380 -19,9
Pflegetage 971.783 1.011.742 -39.959 -3,9

1.5. Personalbelange

Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vollzeitdquivalenten erhohte sich auf 27.155,2
(2019: 26.623,9) oder 2,0 %.

2020 o019 Veranderung .o
absolut

Apotheker, Chemiker 329,6 306,7 229 75
Arzte 3.287,9 3.199,4 88,4 28
Betriebspersonal 4.985,1 4.636,1 3490 75
Hebammen 190,7 187,0 3,7 20
Krankenpflegefachdienst 10.068,5 10.016,4 521 05
Medizinisch-technisches Personal 2.415,6 2.364,9 50,7 21
Personal - Sonstiges 951,0 1.198,3 -247,2 -20,6
Sanitéatshilfspersonal 2.349,3 2.253,5 95,8 4,3
Verwaltungs- u. Kanzleipersonal 2.577,5 2.461,6 1159 4,7
Personalstand gesamt 27.155,2 26.623,9 531,3 2,0

Quelle: Vorstandsbereich Personal

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Vollzeitaquivalenten in den WSK um 2,1 % und in der TU AKH um 2,0 %, wahrend sich diese in der
TU PWH um 0,5 % verringerten. Der Altersdurchschnitt tber alle Berufsgruppen blieb mit 44,6 Jahre
(2019: 44,7 Jahre) im Wiener Gesundheitsverbund ann&hernd konstant.

In den nédchsten Jahren soll ein neues Dienstplansystem flir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
ausgenommen jener im Gleitzeit-Modell, eingesetzt werden. Als erstes Dienstzeitmodell wird das
Zeitmodell der Arztinnen und Arzte umgesetzt, die ubrigen Zeitmodelle — wie das Wiener
Arbeitszeitmodell — werden folgen. Mit der Einfihrung des neuen Dienstplansystems wird eine
automatisierte Abrechnung ermdoglicht.

Fur Pflegepersonen, die keinen Hauptwohnsitz in Wien haben und die unter Quaranténe gestellt werden
bzw. fir die eine Anreise mit 6ffentlichen Verkehrsmittel nicht mdglich ist, werden voriibergehende
Unterkinfte zur Verfiigung gestellt. Einer der gréten Fortschritte in der Pandemiebekampfung ist die
Zulassung mehrerer hochwirksamer und sicherer COVID-19 Impfstoffe. Bereits uber 16.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wiener Gesundheitsverbund haben Anfang Februar 2021 die
1. Teilimpfung erhalten. Das entspricht (iber 50 %. Nach der 2. Teilimpfung ist das klinische Personal
nun trotz intensiver Arbeit an hochinfektitsen Patientinnen und Patienten bestmdglich geschuitzt.
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Im Mai 2019 stellte der Europdische Gerichtshof (EuGH) in seinem Urteil fest, dass Teile der
Bundesbesoldungsreform 2015 diskriminierend und somit nicht unionsrechtskonform sind. Konkret hélt
der EuGH fest, dass das 2015 reformierte Gesetz weiterhin gegen das Verbot der Diskriminierung wegen
des Alters verstoRt und zudem die Arbeitnehmerfreiziigigkeit verletzt. Der Bundesgesetzgeber hat in
Umsetzung dieser Judikatur im Juli 2019 eine Novelle des Bundesdienstrechts beschlossen.
Da das Land Wien im August 2015 mit der Dienstrechts-Novelle 2015 die Besoldungsreform des
Bundes 1:1 Ubernommen hat, hat auch Wien aufgrund des EuGH-Urteils Handlungsbedarf. Im
Berichtsjahr wurden mit den Einzelfallpriifungen der Vordienstzeiten von aktiven und im Ruhestand
befindlichen Bediensteten begonnen.

1.6. Umweltbelange

Der Wiener Gesundheitsverbund betrachtet Okologie und Okonomie als Gesamtheit mit dem Ziel, eine
konstant hohe Qualitat an Dienstleistungen bei moglichst geringer Umweltbelastung sicherzustellen.
Dazu wird ein Umweltmanagementystems aufgebaut, das den Anforderungen der européischen EMAS
(Eco Management and Audit Scheme)-Verordnung und der ISO 14001 entsprechen soll. In den
einzelnen Hausern werden dazu die Agenden durch Abfall- und Umweltbeauftragte wahrgenommen.

Im Berichtsjahr wurde die Erstellung der jahrlichen Treibhausgasbilanz weiter verfeinert. Neben den
bislang schon inkludierten Energietragern (Fernwérme, elektrischer Strom, Erdgas, Fernkalte,
Treibstoffe und Narkosegasen sowie Kaltemittelverbrauchen) konnten erstmals auch
Treibhausgasemissionen aufgrund des Einsatzes von Dosieraerosolen berechnet werden. Somit sind
Scope 1 (direkte Treibhausgasemissionen an den Standorten) und Scope 2 (Emissionen unseres
Energieeinsatzes bei der Wien Energie) erstmalig vollstandig erfasst worden. Weitere Aktivitaten zur
Lebensmittelreduktion erfolgten im Rahmen der Teilnahme am Projekt ,,United Against Waste® zur
Analyse und Verringerung von Lebensmittelabfallen.

Im Berichtsjahr begann der Wiener Gesundheitsverbund mit der Installation von Photovoltaik-Anlagen
an den Standorten Klinik Floridsdorf und den Pflegewohnh&usern Liesing und Baumgarten mit einer zu
verbauenden Gesamtflache von rund 9.500 m2. Der damit erzeugte elektrische Strom entspricht dem
Bedarf von 526 Haushalten und spart jahrlich 416 Tonnen CO? ein. In den nachsten beiden Jahren sollen
weitere rund 15.000 m2 Photovoltaik-Paneele errichtet werden.

Fur 2021 sind zudem die Erstellung eines Umwelt- und Klimaschutzplans, ein umfangreiches Projekt
zur Verbesserung des Abfallcontrollings, die Fortflihrung der MaRnahmen zur Verringerung der
Lebensmittelabfélle sowie MalRnahmen zur Forderung von umweltfreundlicher Mobilitat inklusive der
Errichtung von E-Tankstellen geplant.

2. Voraussichtliche Entwicklung und Risiken der Unternehmung

2.1. Voraussichtliche Entwicklung

In Umsetzung des Spitalskonzeptes 2030 und des Landeszielsteuerungsvertrages werden MalRnahmen
zur Optimierung der Leistungserbringung gesetzt. Durch den Betrieb von Tages- und Wochenkliniken,
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sowie durch Verkirzung der Verweildauer im stationdren Bereich, werden die VVorgaben des Regionalen
Struktur- und Gesundheitsplanes fur Wien erfillt und eine weitere Reduktion der Betten im stationaren
Bereich ermdglicht.

So wird auf dem Areal des ehemaligen Krankenhauses Floridsdorf in der Hinaysgasse ein neuer
Bildungscampus errichtet. Die Bildungseinrichtung wird ab dem Schuljahr 2024/25 Platz fir mehr als
800 Schulerinnen und Schiler bieten.

In der Finanz- und Zielsteuerungsvereinbarung zwischen Bund und Stadt Wien wurde eine wesentliche
Entlastung der Ambulanzen insbesondere des ambulanten Versorgungsanteils des AKH Wien innerhalb
des Wiener Gesundheitsverbundes vereinbart. Im Wiener Gesundheitsverbund wird intensiv am
Konzept fir ein Medizinisches Versorgungszentrums (MVZA) gearbeitet. Der Beschluss fur dieses
Projekt zur Implementierung entsprechender Versorgungsformen in der Zusammenarbeit zwischen
Wiener Gesundheitsfonds, Sozialversicherung und Wiener Gesundheitsverbund erfolgte Anfang
Oktober 2020 in der Sitzung der Landeszielsteuerungskommission. Es geht dabei darum, den
Patientinnen und Patienten bessere Alternativen zur Krankenhausambulanz anbieten zu kénnen und die
Ressourcen in den Spezialambulanzen jenen Patientinnen und Patienten anzubieten, die diese Expertise
tatséchlich bendtigen. Das Umsetzungskonzept fir das MVZA wurde erstellt. Mit der schrittweisen
Implementierung des MVZA wurde Ende 2020 begonnen, sodass die Inbetriebnahme des Moduls
Allgemeinmedizin mit Anfang 2021 erfolgen kann.

Im Universitatsklinikum AKH Wien werden sukzessive klinische Zentren (Comprehensive Centers) zur
effektiven Gestaltung der facher- und bereichsiibergreifenden Zusammenarbeit etabliert, welche die
Versorgung der Patientinnen und Patienten und die Forschung und Lehre auf neuestem
wissenschaftlichen Stand sicherstellen. Comprehensive Center (bernehmen Koordinierungs- und
Servicefunktionen und basieren auf einem themenbezogenen Zusammenschluss ohne Einfluss auf die
sonst bestehende Organisationsstruktur und die Verantwortung der beteiligten Einrichtungen. Im
Berichtsjahr wurden folgende drei Comprehensive Centers erfolgreich etabliert: Comprehensive Cancer
Center (CCC), Comprehensive Center for Pediatrics (CCP) und Comprehensive Center for Vascular
Medicine (CCVM). Im Jahr 2021 werden drei weitere Comprehensive Centers fiir eine Inbetriebnahme
mit 1. Janner 2022 vorbereitet: Comprehensive Cancer for Neurosciences (C3N), Comprehensive
Cancer for Perioperative Medicine (CCPM) und Comprehensive Cancer of Infection Medicine (CCIM).
Bis Ende 2023 sollen insgesamt 10 Comprehensive Centers etabliert sein.

Das Jahr 2021 wird in den Bereichen Logistik, Finanzen und Controlling u.a. dazu genutzt werden, das
neue einheitliche SAP-System ,,One.ERP* in den Routinebetrieb iiberzufithren um die gesetzten Ziele
Standardisierung, Transparenz, Effizienz und Qualitatssteigerung zu erreichen.

Im ersten Quartal 2021 erfolgen Neubestellungen einiger Mitglieder des Aufsichtsgremiums, da die
Funktionsperiode der Mitglieder, die bisher dem Aufsichtsgremium angehort haben, endet.
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2.2. Wesentliche Risiken und Ungewissheiten

Mit der Risikopolitik des Wiener Gesundheitsverbundes soll aufgrund der vom Gemeinderat
genehmigten, strategischen Ziele und unter der Zielsetzung des Wiener Landeszielsteuerungsvertrages
eine nachhaltige und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung der Bevolkerung sichergestellt und
maogliche Risiken frihzeitig erkannt werden. Dabei gilt es die demographische Entwicklung, das
steigende Lebensalter und den damit einhergehenden, gednderten Bedarf an Gesundheitsleistungen zu
beriicksichtigen.

Dem gesamtwirtschaftlichen Risiko, das sich auf die Hohe der dem Wiener Gesundheitsfonds zur
Verfugung stehenden Mittel auswirkt, wird durch eine rollierende Mehrjahresplanung entsprochen.
Unabhédngig davon werden von der Stadt Wien die entsprechenden Finanzierungserfordernisse
bereitgestellt.

Durch das geltende LKF-System und die geregelte Betriebsabgangsdeckung besteht kein wesentliches
Ausfallsrisiko, sodass keine Sicherungsgeschéfte vorgenommen werden. Sowohl die Veranderungen
des Schuldenstands als auch die Einnahmen und Ausgaben beeinflussen die Erfullung der Maastricht-
Kriterien des Landes Wien.

Zur rechtzeitigen Erkennung zukinftiger Risiken und Chancen werden im Rahmen eines verbindlichen
Berichtswesens ein umfassendes Controlling von Leistungen, Einnahmen und Kosten sowie eine
langfristige Investitionsprogrammplanung eingesetzt. Im Rahmen einer Corporate Governance ist das
im Auftrag des zustandigen amtsfiihrenden Stadtrates tatige Aufsichtsgremium — bestehend aus einem
Finanzausschuss und einen Qualitatsausschuss — in grundlegenden Angelegenheiten wie strategische
Ziele und Leitbild, Aufbau- und Ablauforganisation, Mehrjahresplanung, Rechnungslegungsprozess,
Interne Revision, Internes Kontrollsystem und Risikomanagementsystem zu befassen. Das
Aufsichtsgremium berichtet an den zustandigen amtsfihrenden Stadtrat Gber die Erreichung der
strategischen Ziele.

Im Jahr 2020 lag der Fokus der Compliance-Aktivitaten vor allem auf der Etablierung eines nicht riick-
verfolgbaren, anonymen Hinweisgebersystems. Die elektronische Whistleblower-Plattform ,,diCo*
(lateinisch ,,ich sage®) wurde mit 1.9.2020 im Intranet sowie im Internet erfolgreich in Betrieb
genommen. Im Herbst 2020 startete die Durchfiihrung einer unternehmensweiten Risikoanalyse zu
Auftragsvergabe- und Beschaffungsvorgéngen. Die identifizierten Risiken werden im ersten Quartal
2021 bewertet und die daraus abgeleiteten MaRnahmen zur Risikobewéltigung dem Vorstand zur
Entscheidung vorgelegt. Wesentliche, interne Geschaftsablaufe sind durch Richtlinien im Rahmen eines
einheitlichen, internen Kontrollsystems geregelt. Die Interne Revision, die direkt der Generaldirektorin
unterstellt ist, Gberpruft stichprobenartig interne Prozesse und Richtlinien.

Den Umweltrisiken begegnet der Wiener Gesundheitsverbund mit einem aktiven, durch Richtlinien
unterstiitzten, Umweltmanagement bei der Lagerung, Vermeidung und Produktion geféhrlicher Stoffe
und Produkte.

Im Bereich Beschaffung liegen die Risiken in Preissteigerungen, die als offentliche Kliniken nicht
weitergegeben werden konnen. Mit einer sorgfaltigen Marktbeobachtung und das Bestreben nach
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Lieferantenunabhédngigkeit werden die Beschaffungsrisiken so weit als mdglich minimiert. Auf der
Grundlage des Bundesvergabegesetzes begegnet der Wiener Gesundheitsverbund den
Beschaffungsrisiken durch eine sorgfaltige Auswahl und Sicherstellung seiner Lieferantenlinien, einer
regelmaRigen Qualitatsprifung sowie ein geordnetes Bestellwesen.

Das Risiko der Investitionsfinanzierung ist durch langfristige Vereinbarungen mit der Republik
Osterreich und der Stadt Wien abgesichert. Das Bestellobligo fiir Projekte belauft sich per
31. Dezember 2020 insgesamt auf EUR 73,2 Mio. (Stand per 31. Dezember 2019: EUR 90,6 Mio.) fiir
den Rahmenbauvertrag der TU AKH. An geplanten Gesamtinvestitionskosten sind zum Zeitpunkt der
Bilanzierung EUR 820,8 Mio. projektiert.

In den folgenden funf Geschéftsjahren ergibt sich ein steigender Finanzierungsbedarf durch
Verpflichtungen aus Mietvertragen von EUR 256,6 Mio. (2019: EUR 252,0 Mio.). Aus der mit der
MA 01 - Wien Digital geschlossenen Leistungsvereinbarung wird fur das kommende Jahr aufgrund der
vorliegenden Planung von weiter steigenden Serviceentgelten in Hohe von EUR 141,9 Mio.
(2019: EUR 123,2 Mio.) ausgegangen.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten in anderen Wahrungen und kein Marktzinsrisiko fur die
Darlehensverpflichtungen. Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

Das Finanzergebnis des Wiener Gesundheitsverbundes ergibt sich im Wesentlichen aufgrund der
Bedienung eines fix verzinsten Darlehens der Europdischen Investitionsbank fir die neugebaute Klinik
Floridsdorf. Die Europdische Investitionsbank als Finanzierungspartner (bt dabei eine Kontrolle ber
den gesamten Riickzahlungszeitraum, d.h. auch in der Betriebsphase, aus. Die gegen die ARGE PS KHN
geflihrten Verfahren konnten im Berichtsjahr durch einem aufergerichtlichen Vergleich mit ewigem
Ruhen und einer wechselseitigen Kostenaufhebung beendet werden.

Fur die Bewadltigung des Risikos von Fehlbehandlungen kommt in den medizinischen Hoch-Risiko-
Bereichen der WSK ein etabliertes Fehlerberichtssystem CIRS (Critical Incident Reporting System)
zum Einsatz. Dieses ermdglicht anonyme Meldungen von Fehlern und Zwischenféllen, die zu einer
Beeintrachtigung der Sicherheit von Patientinnen und Patienten hétten fiihren kénnen. Es gibt keine
Versicherungsdeckung fiir Fehlbehandlungen in den WSK. Die Rickstellung fiir Renten blieben mit
EUR 26,1 Mio. unverandert. In der TU AKH wird das nicht auszuschlieRende Risiko medizinischer
Haftungen durch einen angemessenen Versicherungsschutz abgedeckt.

Dem Fluktuationsrisiko von hoch qualifizierten medizinischen Fachpersonal und kaufménnischen
Fuhrungskréften wird durch das Angebot attraktiver Arbeitsplatze, Teilzeitregelungen und besondere
Fort- und Weiterbildungsmdglichkeiten entgegengetreten. Der Effizienz des Personaleinsatzes wird zur
Sicherstellung der medizinischen und pflegerischen Versorgung groRe Bedeutung beigemessen. So soll
durch den verstarkten Einsatz administrativer Krafte eine Entlastung fur Arztinnen und Arzte sowie der
diplomierten Pflegemitarbeiterinnen und Pflegemitarbeiter erreicht werden. Durch die weitgehend
flachendeckende Nutzung des elektronischen Diktats, der forcierten Umstellung auf den nahezu
papierlosen Ambulanzakt und den Einsatz von Self-Check-In-Terminals zur Anmeldung in den
Ambulanzen werden administrative Prozesse automatisiert bzw. vereinfacht.
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Fur die Behandlung von COVID-19 Patientinnen und Patienten ist eine optimale Spitalsversorgung
sichergestellt. Um Risiken durch eine Verzdgerung in der Behandlung von onkologischen,
immunsupprimierten und chronisch kranken Patientinnen und Patienten zu vermeiden, war der Zugang
zur Krankenversorgung gleichzeitig flir diese Patientinnen und Patienten wahrend der Pandemie
uneingeschrankt mdoglich. Ein besonderes Sicherheitsrisiko stellt die Ansteckungsgefahr flr das
medizinische Personal dar. Diesem Risiko wird mit einem eigens eingerichteten Pandemielager fir
Schutzkleidung und der bereits an mehr als 50 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geleisteten, ersten
Teilimpfung Rechnung getragen. Jedenfalls ist mit einem Mehrbedarf im Personalaufwand, im
medizinischen Sachaufwand, bei den externen Dienstleistungen (Security) und bei der Anschaffung von
zusatzlichen Therapie- und Analysegerdten zu rechnen. Die durch die COVID-19-Pandemie
verursachten Kosten werden anhand von Richtlinien dokumentiert und erfasst, um diese Kosten
gegebenenfalls gegenuber dem Bund geltend machen zu kénnen. Vom Bund wurden flr den Zeitraum
Marz bis Mai 2020 die zum Bilanzstichtag als Forderung aus Zuschissen ausgewiesenen EUR 56,7
Mio. auf Grundlage des COVID-19 Zweckzuschussgesetzes refundiert. Darliber hinaus sichert die
Finanzierungsvereinbarung auf Basis des Voranschlages den finanziellen Spielraum des Wiener
Gesundheitsverbundes.

3. Forschung und Entwicklung

Die fur das AKH Wien sehr wichtige internationale Kooperation mit acht groRen europdischen
Universitatsspitdlern, die European University Hospital Alliance (EUHA), unterstiitzt die
Weiterentwicklung von Leistungen fir die Versorgung der Patientinnen und Patienten sowie der
Forschung und Lehre. Universitétsspitaler haben eine wichtige Rolle im Vorantreiben von Innovationen
und deren Uberleitung in den Routinebetrieb, immer mit dem Ziel den bestméglichen Outcome fiir
Patientinnen und Patienten zu erreichen. Dazu wurde eine Reihe gemeinsamer Projekte gestartet. Zum
Beispiel wird anhand ausgewéhlter Patientenpfade Best Practice Wissen geteilt und mittels
Benchmarking der jeweilige Outcome verbessert (Learing in Value (LIVE)). Diese Mallnahmen tragen
dazu bei, unsere Vorreiterrolle als das Universitatsspital mit der medizinischen Endkompetenz in
Osterreich zu sichern bzw. weiter auszubauen.

Die Forschungsstrategie der WSK folgt dem international tiblichen Konzept der Clusterbildung, um den
themenbezogenen Kontakt zwischen den einzelnen Forscherinnen und Forscher in Bezug auf bestimmte
Fragestellungen zu intensivieren, um gemeinsame Forschungstétigkeiten und Publikationen anzuregen,
um Ressourcen zu sparen und Forschung effizienter zu machen. Ein erstes Cluster ist das Vienna Cancer
Center, das vorerst die internistisch-onkologischen Zentren des AKH Wien, der Medizinischen
Universitat Wien und funf Kliniken zusammenfasst. Zusatzlich konnte auch die Vinzenz-Gruppe mit
dem St. Josef-Spital in Wien-Hietzing als Kooperationspartner gewonnen werden. Das Wiener
Spitalskonzept 2030 sieht die Schaffung von drei Onkologie-Zentren vor. Eines davon entsteht am
Gelédnde der Klinik Favoriten. Dafiir wurde das Gebéaude des geschlossenen Geriatriezentrums Favoriten
adaptiert. Das neue Onkologie-Zentrum soll 2021 ertffnet werden. Das in der Klinik Floridsdorf
errichtete Trainingszentrum steht als Forschungs- und Ausbildungszentrum fiir Simulation allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Wiener Gesundheitsverbundes und der Medizinischen
Universitdt Wien flr interdisziplindre und interprofessionelle Trainings zur Verfugung.
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Wissenschaftliche Auswertungen und Projekte sowie die Weiterentwicklung innovativer Lehrtechniken
und Wissensvermittlung sollen den internationalen Standort Wien aufwerten.

Wien, am 12. Mai 2021

Die Generaldirektorin Der Generaldirektorin-Stellvertreter (CFO)
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STEUERBERATER
JND WIRTSCHAFTSPRUFER

Allgemeine
Auftragsbedingungen
far Wirtschaftstreuhandberufe
(AAB 2018)

Empfohlen vom Vorstand der Kammer der Steuerberater und
Wirtschaftsprifer zuletzt mit Beschluss vom 18.04.2018

Praambel und Allgemeines

1) Auftrag im Sinne dieser Bedingungen meint jeden Vertrag lber
vom zur Auslbung eines Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten in
Auslibung dieses Berufes zu erbringende Leistungen (sowohl faktische
Téatigkeiten als auch die Besorgung oder Durchfihrung von
Rechtsgeschéaften oder Rechtshandlungen, jeweils im Rahmen der §§ 2
oder 3 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017). Die Parteien
des Auftrages werden in Folge zum einen ,Auftragnehmer”, zum anderen
JAuftraggeber” genannt).

(2) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen fur
Wirtschaftstreuhandberufe  gliedern sich in  zwei Teile: Die
Auftragsbedingungen des |. Teiles gelten fur Auftrdge, bei denen die
Auftragserteilung zum Betrieb des Unternehmens des Auftraggebers
(Unternehmer iSd KSchG) gehdrt. Fir Verbrauchergeschafte geman
Konsumentenschutzgesetz (Bundesgesetz vom 8.3.1979/BGBI Nr.140 in
der derzeit giltigen Fassung) gelten sie insoweit der Il. Teil keine
abweichenden Bestimmungen fiir diese enthélt.

3) Im Falle der Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung ist diese
durch eine wirksame, die dem angestrebten Ziel mdglichst nahe kommt,
zu ersetzen.

I.TEIL
1. Umfang und Ausfiihrung des Auftrages

(1) Der Umfang des Auftrages ergibt sich in der Regel aus der
schriftichen  Auftragsvereinbarung  zwischen  Auftraggeber  und
Auftragnehmer. Fehlt diesbezuglich eine detaillierte schriftliche
Auftragsvereinbarung gilt im Zweifel (2)-(4):

2) Bei Beauftragung mit Steuerberatungsleistungen umfasst die
Beratungstatigkeit folgende Tatigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklarungen fir die Einkommen- oder
Korperschaftsteuer sowie Umsatzsteuer und zwar auf Grund der vom
Auftraggeber vorzulegenden oder (bei entsprechender Vereinbarung) vom
Auftragnehmer erstellten Jahresabschlisse und sonstiger, fur die
Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise. Wenn nicht
ausdriicklich anders vereinbart, sind die fur die Besteuerung erforderlichen
Aufstellungen und Nachweise vom Auftraggeber beizubringen.

b) Priifung der Bescheide zu den unter a) genannten Erklarungen.

c) Verhandlungen mit den Finanzbehdrden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden.

d) Mitwirkung bei Betriebsprifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

e) Mitwirkung im Rechtsmittelverfahren hinsichtlich der unter a) genannten
Steuern.

Erhalt der Auftragnehmer fir die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher
Vereinbarungen die unter d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert zu
honorieren.

3) Soweit die Ausarbeitung von einer oder mehreren
Jahressteuererklarung(en) zum Gbernommenen Auftrag zahlt, gehort dazu
nicht  die Uberpriifung etwaiger besonderer  buchmaRiger
Voraussetzungen sowie die Priifung, ob alle in Betracht kommenden
insbesondere umsatzsteuerrechtlichen Beglinstigungen wahrgenommen
worden sind, es sei denn, hierliber besteht eine nachweisliche
Beauftragung.

(4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Leistungen gemafR §§ 2
und 3 WTBG 2017 bedarf jedenfalls nachweislich einer gesonderten
Beauftragung.

(5) Vorstehende Absatze (2) bis (4) gelten nicht bei
Sachverstéandigentatigkeit.

(6) Es bestehen keinerlei Pflichten des Auftragnehmers zur
Leistungserbringung, Warnung oder Aufklarung Gber den Umfang des
Auftrages hinaus.

(7)  Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Durchfilhrung des
Auftrages geeigneter Mitarbeiter und sonstiger Erfullungsgehilfen
(Subunternehmer) zu bedienen, als auch sich bei der Durchfiihrung des
Auftrages durch einen Berufsbefugten substituieren zu lassen. Mitarbeiter
im Sinne dieser Bedingungen meint alle Personen, die den Auftragnehmer
auf regelmaRiger oder dauerhafter Basis bei seiner betrieblichen Tatigkeit
unterstiitzen, unabhangig von der Art der rechtsgeschaftlichen Grundlage.

(8) Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistungen
ausschliellich dsterreichisches Recht zu berlicksichtigen; ausléandisches
Recht st nur bei ausdricklicher schriftlicher Vereinbarung zu
beriicksichtigen.

(9)  Andert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschlieRenden
schriftlichen als auch miindlichen beruflichen AuRerung, so ist der
Auftragnehmer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Anderungen oder
sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen. Dies gilt auch fir in sich
abgeschlossene Teile eines Auftrages.

(10)  Der Auftraggeber ist verpflichtet dafiir Sorge zu tragen, dass die von
ihm zur Verfigung gestellten Daten vom Auftragnehmer im Rahmen der
Leistungserbringung verarbeitet werden dirfen. Diesbeziiglich hat der
Auftraggeber insbesondere aber nicht ausschlieRlich die anwendbaren
datenschutz- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

(11) Bringt der Auftragnehmer bei einer Behodrde ein Anbringen
elektronisch ein, so handelt er — mangels ausdriicklicher gegenteiliger
Vereinbarung — lediglich als Bote und stellt dies keine ihm oder einem
einreichend Bevollmé&chtigten zurechenbare Willens- oder
Wissenserklarung dar.

(12) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Personen, die wahrend des
Auftragsverhéltnisses Mitarbeiter des Auftragnehmers sind oder waren,
wahrend und binnen eines Jahres nach Beendigung des
Auftragsverhéltnisses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm
nahestehenden Unternehmen zu beschaftigen, widrigenfalls er sich zur
Bezahlung eines Jahresbezuges des ibernommenen Mitarbeiters an den
Auftragnehmer verpflichtet.

2. Aufklarungspflicht des Auftraggebers; Vollstéandigkeitserklarung

(1) Der Auftraggeber hat daflir zu sorgen, dass dem Auftragnehmer
auch ohne dessen besondere Aufforderung alle fiir die Ausfiihrung des
Auftrages notwendigen Unterlagen zum vereinbarten Termin und in
Ermangelung eines solchen rechtzeitig in geeigneter Form vorgelegt
werden und ihm von allen Vorgéangen und Umstanden Kenntnis gegeben
wird, die fir die Ausfiihrung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen.
Dies gilt auch fir die Unterlagen, Vorgange und Umsténde, die erst
wahrend der Tatigkeit des Auftragnehmers bekannt werden.

(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm erteilten Auskiinfte und
Uibergebenen Unterlagen des Auftraggebers, insbesondere
Zahlenangaben, als richtig und vollstéandig anzusehen und dem Auftrag zu
Grunde zu legen. Der Auftragnehmer ist ohne gesonderten schriftlichen
Auftrag nicht verpflichtet, Unrichtigkeiten fest zu stellen. Insbesondere gilt
dies auch fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit von Rechnungen. Stellt er
allerdings Unrichtigkeiten fest, so hat er dies dem Auftraggeber bekannt zu
geben. Er hat im Finanzstrafverfahren die Rechte des Auftraggebers zu
wahren.

3) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Vollstandigkeit der
vorgelegten Unterlagen sowie der gegebenen Auskiinfte und Erklarungen
im Falle von Prifungen, Gutachten und Sachverstandigentatigkeit
schriftlich zu bestatigen.

(4) Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlissen und anderen
Abschlissen vom Auftraggeber erhebliche Risiken nicht bekannt gegeben
worden sind, bestehen fir den Auftragnehmer insoweit diese Risiken
schlagend werden keinerlei Ersatzpflichten.

(5) Vom Auftragnehmer angegebene Termine und Zeitplane fir die
Fertigstellung von Produkten des Auftragnehmers oder Teilen davon sind
bestmdgliche Schatzungen und, sofern nicht anders schriftlich vereinbart,
nicht bindend. Selbiges gilt fir etwaige Honorarschatzungen: diese werden
nach bestem Wissen erstellt; sie sind jedoch stets unverbindlich.

(6) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer jeweils aktuelle
Kontaktdaten (insbesondere Zustelladresse) bekannt zu geben. Der
Auftragnehmer darf sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf die
Gultigkeit der zuletzt vom Auftraggeber bekannt gegebenen Kontaktdaten
verlassen, insbesondere Zustellung an die zuletzt bekannt gegebene
Adresse vornehmen lassen.
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3. Sicherung der Unabhangigkeit

1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, um
zu verhindern, dass die Unabhangigkeit der Mitarbeiter des
Auftragnehmers geféhrdet wird, und hat selbst jede Gefahrdung dieser
Unabhangigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesondere fiir Angebote auf
Anstellung und fir Angebote, Auftrdge auf eigene Rechnung zu
libernehmen.

(2) Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass seine hierfir
notwendigen personenbezogenen Daten sowie Art und Umfang inklusive
Leistungszeitraum der zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
vereinbarten Leistungen (sowohl Priifungs- als auch
Nichtpriifungsleistungen) zum Zweck der Uberpriifung des Vorliegens von
Befangenheits- oder AusschlieRungsgriinden und Interessenkollisionen in
einem allfélligen Netzwerk, dem der Auftragnehmer angehort, verarbeitet
und zu diesem Zweck an die lbrigen Mitglieder dieses Netzwerkes auch
ins Ausland Ubermittelt werden. Hierfiir entbindet der Auftraggeber den
Auftragnehmer nach dem Datenschutzgesetz und gemaR § 80 Abs 4 Z 2
WTBG 2017 ausdriicklich von dessen Verschwiegenheitspflicht. Der
Auftraggeber kann die Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht
jederzeit widerrufen.

4. Berichterstattung und Kommunikation

(1)  (Berichterstattung durch den Auftragnehmer) Bei Prifungen und
Gutachten ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ein schriftlicher
Bericht zu erstatten.

(2)  (Kommunikation an den Auftraggeber) Alle auftragsbezogenen
Auskiinfte und Stellungnahmen, einschlieRlich Berichte, (allesamt
Wissenserklarungen) des Auftragnehmers, seiner Mitarbeiter, sonstiger
Erfiillungsgehilfen oder Substitute (,berufliche AuRerungen*) sind nur dann
verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen. Berufliche AuRerungen in
elektronischen Dateiformaten, welche per Fax oder E-Mail oder unter
Verwendung &hnlicher Formen der elektronischen Kommunikation
(speicher- und wiedergabefahig und nicht mindlich dh zB SMS aber nicht
Telefon) erfolgen, Ubermittelt oder bestatigt werden, gelten als schriftlich;
dies gilt ausschlieBlich fiir berufliche AuRerungen. Das Risiko der Erteilung
der beruflichen AuRerungen durch dazu Nichtbefugte und das Risiko der
Ubersendung dieser tragt der Auftraggeber.

(3)  (Kommunikation an den Auftraggeber) Der Auftraggeber stimmt
hiermit zu, dass der Auftragnehmer elektronische Kommunikation mit dem
Auftraggeber (zB via E-Mail) in unverschliisselter Form vornimmt. Der
Auftraggeber erklart, Uber die mit der Verwendung elektronischer
Kommunikation ~ verbundenen  Risiken (insbesondere  Zugang,
Geheimhaltung, Verénderung von Nachrichten im Zuge der Ubermittiung)
informiert zu sein. Der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter, sonstigen
Erfiillungsgehilfen oder Substitute haften nicht fiir Schaden, die durch die
Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel verursacht werden.

(4) (Kommunikation an den Auftragnehmer) Der Empfang und die
Weiterleitung von Informationen an den Auftragnehmer und seine
Mitarbeiter sind bei Verwendung von Telefon — insbesondere in
Verbindung mit automatischen Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail
und anderen Formen der elektronischen Kommunikation — nicht immer
sichergestellt. Auftrdge und wichtige Informationen gelten daher dem
Auftragnehmer nur dann als zugegangen, wenn sie auch physisch (nicht
(fern-)miindlich oder elektronisch) zugegangen sind, es sei denn, es wird
im Einzelfall der Empfang ausdriicklich bestatigt. Automatische
Ubermittlungs- und Lesebestatigungen gelten nicht als solche
ausdriicklichen Empfangsbestatigungen. Dies gilt insbesondere fir die
Ubermittlung von Bescheiden und anderen Informationen (iber Fristen.
Kritische und wichtige Mitteilungen mussen daher per Post oder Kurier an
den Auftragnehmer gesandt werden. Die Ubergabe von Schriftstiicken an
Mitarbeiter auRerhalb der Kanzlei gilt nicht als Ubergabe.

(5)  (Allgemein) Schriftlich meint insoweit in Punkt 4 (2) nicht anderes
bestimmt, Schriftlichkeit iSd § 886 ABGB (Unterschriftlichkeit). Eine
fortgeschrittene elektronische Signatur (Art. 26 elDAS-
VO, (EU) Nr. 910/2014) erfiillt das Erfordernis der Schriftlichkeit iSd § 886
ABGB (Unterschriftlichkeit), soweit dies innerhalb der Parteiendisposition
liegt.

(6) (Werbliche Information) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber
wiederkehrend allgemeine steuerrechtliche und allgemeine
wirtschaftsrechtliche  Informationen elektronisch  (zB per E-Mail)
Ubermitteln. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass er das Recht hat,
der Zusendung von Direktwerbung jederzeit zu widersprechen.

5. Schutz des geistigen Eigentums des Auftragnehmers

1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafir zu sorgen, dass die im
Rahmen des Auftrages vom Auftragnehmer erstellten Berichte, Gutachten,
Organisationspléane, Entwirfe, Zeichnungen, Berechnungen und
dergleichen nur fir Auftragszwecke (z.B. gemaR § 44 Abs 3 EStG 1988)
verwendet werden. Im Ubrigen bedarf die Weitergabe schriftlicher als auch

mindlicher beruflicher AuBerungen des Auftragnehmers an einen Dritten
zur Nutzung der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers.

(2) Die Verwendung schriftlicher als auch mdindlicher beruflicher
AuRerungen des Auftragnehmers zu Werbezwecken ist unzuléssig; ein
Verstol} berechtigt den Auftragnehmer zur fristlosen Kiindigung aller noch
nicht durchgefiihrten Auftrdge des Auftraggebers.

3) Dem Auftragnehmer verbleibt an seinen Leistungen das
Urheberrecht. Die Einrdumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der
schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers vorbehalten.

6. Mangelbeseitigung

(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, nachtraglich
hervorkommende Unrichtigkeiten und Méangel in seiner schriftlichen als
auch miindlichen beruflichen AuRerung zu beseitigen, und verpflichtet, den
Auftraggeber hiervon unverziglich zu verstandigen. Er ist berechtigt, auch
liber die urspriingliche berufliche AuRerung informierte Dritte von der
Anderung zu verstandigen.

2) Der Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Beseitigung von
Unrichtigkeiten, sofern diese durch den Auftragnehmer zu vertreten sind;
dieser Anspruch erlischt sechs Monate nach erbrachter Leistung des
Auftragnehmers bzw. — falls eine schriftliche berufliche AuRerung nicht
abgegeben wird — sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten
Tatigkeit des Auftragnehmers.

(3) Der Auftraggeber hat bei Fehlschlagen der Nachbesserung
etwaiger Mangel Anspruch auf Minderung. Soweit dartiber hinaus
Schadenersatzanspriiche bestehen, gilt Punkt 7.

7. Haftung

(1) Samtliche Haftungsregelungen gelten fir alle Streitigkeiten im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhaltnis, gleich aus welchem
Rechtsgrund. Der Auftragnehmer haftet fir Schaden im Zusammenhang
mit dem Auftragsverhaltnis (einschlieBlich dessen Beendigung) nur bei
Vorsatz und grober Fahrlassigkeit. Die Anwendbarkeit des § 1298 Satz 2
ABGB wird ausgeschlossen.

(2) Im Falle grober Fahrlassigkeit betréagt die Ersatzpflicht des
Auftragnehmers héchstens das zehnfache der
Mindestversicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung gemaR §
11 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017) in der jeweils
geltenden Fassung.

3) Die Beschrankung der Haftung gemafR Punkt 7 (2) bezieht sich auf
den einzelnen Schadensfall. Der einzelne Schadensfall umfasst samtliche
Folgen einer Pflichtverletzung ohne Ricksicht darauf, ob Schaden in
einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind.
Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle
beruhendes Tun oder Unterlassen als eine einheitliche Pflichtverletzung,
wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem und
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Ein einheitlicher Schaden bleibt
ein einzelner Schadensfall, auch wenn er auf mehreren Pflichtverletzungen
beruht. Weiters ist, aufler bei vorsatzlicher Schadigung, eine Haftung des
Auftragnehmers flir entgangenen Gewinn sowie Begleit-, Folge-, Neben-
oder ahnliche Schaden, ausgeschlossen.

(4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs
Monaten nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Schaden
Kenntnis erlangt haben, spatestens aber innerhalb von drei Jahren ab
Eintritt des (Primar)Schadens nach dem anspruchsbegriindenden Ereignis
gerichtlich geltend gemacht werden, sofern nicht in gesetzlichen
Vorschriften zwingend andere Verjahrungsfristen festgesetzt sind.

(5) Im Falle der (tatbestandsmaRigen) Anwendbarkeit des § 275 UGB
gelten dessen Haftungsnormen auch dann, wenn an der Durchfiihrung des
Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz
verpflichtende Handlungen begangen worden sind und ohne Ruicksicht
darauf, ob andere Beteiligte vorséatzlich gehandelt haben.

(6) In Fallen, in denen ein férmlicher Bestatigungsvermerk erteilt wird,
beginnt die Verjahrungsfrist spatestens mit Erteilung des
Bestatigungsvermerkes zu laufen.

(7) Wird die Tatigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten
verarbeitenden Unternehmens, durchgefihrt, so gelten mit
Benachrichtigung des Auftraggebers dariiber nach Gesetz oder Vertrag
be- oder entstehende Gewahrleistungs- und Schadenersatzanspriiche
gegen den Dritten als an den Auftraggeber abgetreten. Der Auftragnehmer
haftet, unbeschadet Punkt 4. (3), diesfalls nur fir Verschulden bei der
Auswahl des Dritten.

(8) Eine Haftung des Auftragnehmers Dritten gegenlber ist in jedem Fall
ausgeschlossen. Geraten Dritte mit der Arbeit des Auftragnehmers wegen
des Auftraggebers in welcher Form auch immer in Kontakt hat der
Auftraggeber diese Uber diesen Umstand ausdricklich aufzuklaren. Soweit
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ein solcher Haftungsausschluss gesetzlich nicht zuldssig ist oder eine
Haftung gegeniiber Dritten vom Auftragnehmer ausnahmsweise
Ubernommen wurde, gelten subsidiar diese Haftungsbeschrankungen
jedenfalls auch gegenlber Dritten. Dritte kdnnen jedenfalls keine
Anspriiche stellen, die Uber einen allfalligen Anspruch des Auftraggebers
hinausgehen. Die Haftungshéchstsumme gilt nur insgesamt einmal fiir alle
Geschadigten, einschlielich der Ersatzanspriiche des Auftraggebers
selbst, auch wenn mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter
oder auch mehrere Dritte) geschadigt worden sind; Geschéadigte werden
nach ihrem Zuvorkommen befriedigt. Der Auftraggeber wird den
Auftragnehmer und dessen Mitarbeiter von samtlichen Anspriichen Dritter
im Zusammenhang mit der Weitergabe schriftlicher als auch miindlicher
beruflicher AuRerungen des Auftragnehmers an diese Dritte schad- und
klaglos halten.

9) Punkt 7 gilt auch fur allféllige Haftungsanspriiche des Auftraggebers
im Zusammenhang mit dem Auftragsverhaltnis gegeniber Dritten
(Erfullungs- und Besorgungsgehilfen des Auftragnehmers) und den
Substituten des Auftragnehmers.

8. Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz

1) Der Auftragnehmer ist geman § 80 WTBG 2017 verpflichtet, Gber
alle Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tatigkeit flr
den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei
denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet oder
gesetzliche AuRerungspflichten entgegen stehen.

2) Soweit es zur Verfolgung von Anspriichen des Auftragnehmers
(insbesondere Anspriiche auf Honorar) oder zur Abwehr von Anspriichen
gegen den Auftragnehmer (insbesondere Schadenersatzanspriiche des
Auftraggebers oder Dritter gegen den Auftragnehmer) notwendig ist, ist der
Auftragnehmer  von  seiner beruflichen  Verschwiegenheitspflicht
entbunden.

3) Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige
schriftliche berufliche AuRerungen (iber die Ergebnisse seiner Tatigkeit
Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushandigen, es sei denn,
dass eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht.

4) Der Auftragnehmer ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher im
Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (,DSGVO®) hinsichtlich aller im
Rahmen des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten. Der
Auftragnehmer ist daher befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten
im Rahmen der Grenzen des Auftrages zu verarbeiten. Dem
Auftragnehmer Uberlassene Materialien (Papier und Datentrager) werden
grundsatzlich nach Beendigung der diesbezlglichen Leistungserbringung
dem Auftraggeber oder an vom Auftraggeber namhaft gemachte Dritte
Ubergeben oder wenn dies gesondert vereinbart ist vom Auftragnehmer
verwahrt oder vernichtet. Der Auftragnehmer ist berechtigt Kopien davon
aufzubewahren soweit er diese zur ordnungsgeméfRen Dokumentation
seiner Leistungen bendtigt oder es rechtlich geboten oder berufsiblich ist.

(5)  Sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber dabei unterstitzt, die
den Auftraggeber als datenschutzrechtlich Verantwortlichen treffenden
Pflichten gegeniiber Betroffenen zu erfiillen, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, den entstandenen tatsachlichen Aufwand an den Auftraggeber
zu verrechnen. Gleiches gilt, fir den Aufwand der fir Auskilinfte im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhaltnis anfallt, die nach Entbindung
von der Verschwiegenheitspflicht durch den Auftraggeber gegeniiber
Dritten diesen Dritten erteilt werden.

9. Ricktritt und Kiindigung (,Beendigung®)

1) Die Erklarung der Beendigung eines Auftrags hat schriftlich zu
erfolgen (siehe auch Punkt. 4 (4) und (5)). Das Erldschen einer
bestehenden Vollmacht bewirkt keine Beendigung des Auftrags.

(2) Soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich
zwingend vorgeschrieben ist, kdnnen die Vertragspartner den Vertrag
jederzeit mit sofortiger Wirkung beendigen. Der Honoraranspruch
bestimmt sich nach Punkt 11.

3) Ein Dauerauftrag (befristeter oder unbefristeter Auftrag tiber, wenn
auch nicht ausschlieBlich, die Erbringung wiederholter Einzelleistungen,
auch mit Pauschalvergitung) kann allerdings, soweit nichts anderes
schriftlich vereinbart ist, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nur unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten (,Beendigungsfrist) zum Ende
eines Kalendermonats beendet werden.

4) Nach Erklarung der Beendigung eines Dauerauftrags — sind, soweit
im Folgenden nicht abweichend bestimmt, nur jene einzelnen Werke vom
Auftragnehmer noch fertigzustellen (verbleibender Auftragsstand), deren
vollstdndige Ausfiihrung innerhalb der Beendigungsfrist (grundsatzlich)
madglich ist, soweit diese innerhalb eines Monats nach Beginn des Laufs
der Beendigungsfrist dem Auftraggeber schriftlich im Sinne des Punktes 4
(2) bekannt gegeben werden. Der verbleibende Auftragsstand ist innerhalb
der Beendigungsfrist fertig zu stellen, sofern samtliche erforderlichen

Unterlagen rechtzeitig zur Verfligung gestellt werden und soweit nicht ein
wichtiger Grund vorliegt, der dies hindert.

(5) Waren bei einem Dauerauftrag mehr als 2 gleichartige,
Ublicherweise nur einmal jahrlich zu erstellende Werke (z.B.
Jahresabschlisse, Steuererklarungen etc.) fertig zu stellen, so zéhlen die
Uber 2 hinaus gehenden Werke nur bei ausdriicklichem Einversténdnis des
Auftraggebers zum verbleibenden Auftragsstand. Auf diesen Umstand ist
der Auftraggeber in der Bekanntgabe gemafl Punkt 9 (4) gegebenenfalls
ausdrucklich hinzuweisen.

10. Beendigung bei Annahmeverzug und unterlassener Mitwirkung des
Auftraggebers und rechtlichen Ausfiihrungshindernissen

(1) Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Auftragnehmer
angebotenen Leistung in Verzug oder unterlasst der Auftraggeber eine ihm
nach Punkt 2. oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der
Auftragnehmer zur fristlosen Beendigung des Vertrages berechtigt.
Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber eine (auch teilweise) Durchfiihrung
des Auftrages verlangt, die, nach begriindetem Daflrhalten des
Auftragnehmers, nicht der Rechtslage oder berufsiiblichen Grundsatzen
entspricht. Seine Honoraranspriiche bestimmen sich nach Punkt 11.
Annahmeverzug sowie unterlassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers
begriinden auch dann den Anspruch des Auftragnehmers auf Ersatz der
ihm hierdurch entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten
Schadens, wenn der Auftragnehmer von seinem Kiindigungsrecht keinen
Gebrauch macht.

(2) Bei Vertrdgen Uber die Fuhrung der Bicher, die Vornahme der
Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ist eine fristiose
Beendigung durch den Auftragnehmer geman Punkt 10 (1) zulassig, wenn
der Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht gemaR Punkt 2. (1) zweimal
nachweislich nicht nachkommt.

11. Honoraranspruch

(1) Unterbleibt die Ausfiihrung des Auftrages (z.B. wegen Ruicktritt oder
Kundigung), so gebiihrt dem Auftragnehmer gleichwohl das vereinbarte
Entgelt (Honorar), wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstéande,
deren Ursache auf Seiten des Auftraggebers liegen, ein bloRes
Mitverschulden des Auftragnehmers bleibt diesbezliglich aufler Ansatz,
daran gehindert worden ist; der Auftragnehmer braucht sich in diesem Fall
nicht anrechnen zu lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner
und seiner Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterlasst.

(2) Bei Beendigung eines Dauerauftrags gebuhrt das vereinbarte
Entgelt fir den verbleibenden Auftragsstand, sofern er fertiggestellt wird
oder dies aus Griinden, die dem Auftraggeber zuzurechnen sind,
unterbleibt (auf Punkt 11. (1) wird verwiesen). Vereinbarte
Pauschalhonorare sind gegebenenfalls zu aliquotieren.

3) Unterbleibt eine zur Ausfihrung des Werkes erforderliche
Mitwirkung des Auftraggebers, so ist der Auftragnehmer auch berechtigt,
ihm zur Nachholung eine angemessene Frist zu setzen mit der Erklarung,
dass nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als aufgehoben
gelte, im Ubrigen gelten die Folgen des Punkt 11. (1).

(4) Bei Nichteinhaltung der Beendigungsfrist geman Punkt 9. (3) durch
den Auftraggeber, sowie bei Vertragsauflésung gemaf Punkt 10. (2) durch
den Auftragnehmer behalt der Auftragnehmer den vollen Honoraranspruch
fiir drei Monate.

12. Honorar

1) Sofern nicht ausdriicklich Unentgeltlichkeit vereinbart ist, wird
jedenfalls gemal § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessene
Entlohnung geschuldet. Héhe und Art des Honoraranspruchs des
Auftragnehmers ergeben sich aus der zwischen ihm und seinem
Auftraggeber getroffenen Vereinbarung. Sofern nicht nachweislich eine
andere Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers
immer auf die alteste Schuld anzurechnen.

2) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit betragt eine
Viertelstunde.

3) Auch die Wegzeit wird im notwendigen Umfang verrechnet.

(4) Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und Umfang
zur Vorbereitung des Auftragnehmers notwendig ist, kann gesondert
verrechnet werden.

(5) Erweist sich durch nachtraglich hervorgekommene besondere
Umsténde oder auf Grund besonderer Inanspruchnahme durch den
Auftraggeber ein bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber darauf hinzuweisen und sind
Nachverhandlungen zur Vereinbarung eines angemessenen Entgelts zu
fuhren (auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren).
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(6) Der Auftragnehmer verrechnet die Nebenkosten und die
Umsatzsteuer zusatzlich. Beispielhaft aber nicht abschlieRend im
Folgenden (7) bis (9):

7) Zu den verrechenbaren Nebenkosten zéhlen auch belegte oder
pauschalierte Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse),
Diaten, Kilometergeld, Kopierkosten und &hnliche Nebenkosten.

8) Bei besonderen Haftpflichtversicherungserfordernissen zahlen die
betreffenden Versicherungspramien (inkl. Versicherungssteuer) zu den
Nebenkosten.

9) Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und
Sachaufwendungen fiir die Erstellung von Berichten, Gutachten ua.
anzusehen.

(10) Fur die Ausfiihrung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche
Erledigung mehreren Auftragnehmern Ubertragen worden ist, wird von
jedem das seiner Tatigkeit entsprechende Entgelt verrechnet.

(11) Entgelte und Entgeltvorschisse sind mangels anderer
Vereinbarungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung féllig. Fir
Entgeltzahlungen, die spater als 14 Tage nach Falligkeit geleistet werden,
kénnen Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beiderseitigen
Unternehmergeschaften gelten Verzugszinsen in der in § 456 1. und 2.
Satz UGB festgelegten Hohe.

(12) Die Verjahrung richtet sich nach § 1486 ABGB und beginnt mit Ende
der Leistung bzw. mit spaterer, in angemessener Frist erfolgter
Rechnungslegung zu laufen.

(13) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab
Rechnungsdatum schriftlich beim Auftragnehmer Einspruch erhoben
werden. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer
Rechnung in die Blicher gilt jedenfalls als Anerkenntnis.

(14)  Auf die Anwendung des § 934 ABGB im Sinne des § 351 UGB, das
ist die Anfechtung wegen Verkirzung Uber die Hélfte fir Geschafte unter
Unternehmern, wird verzichtet.

(15) Falls bei Auftragen betreffend die Fihrung der Bicher, die
Vornahme der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ein
Pauschalhonorar vereinbart ist, so sind mangels anderweitiger schriftlicher
Vereinbarung die Vertretungstatigkeit im Zusammenhang mit abgaben-
und beitragsrechtlichen Prifungen aller Art einschlieBlich der Abschluss
von Vergleichen Uber Abgabenbemessungs- oder Beitragsgrundlagen,
Berichterstattung, Rechtsmittelerhebung ué gesondert zu honorieren.
Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gilt das Honorar als jeweils
fur ein Auftragsjahr vereinbart.

(16) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen im Zusammenhang mit
den im Punkt 12. (15) genannten Tatigkeiten, insbesondere Feststellungen
Uber das prinzipielle Vorliegen einer Pflichtversicherung, erfolgt nur
aufgrund eines besonderen Auftrages.

(17)  Der Auftragnehmer kann entsprechende Vorschiisse verlangen und
seine (fortgesetzte) Tatigkeit von der Zahlung dieser Vorschiisse abhangig
machen. Bei Dauerauftragen darf die Erbringung weiterer Leistungen bis
zur Bezahlung friiherer Leistungen (sowie allfélliger Vorschiisse gemaf
Satz 1) verweigert werden. Bei Erbringung von Teilleistungen und offener
Teilhonorierung gilt dies sinngeman.

(18) Eine Beanstandung der Arbeiten des Auftragnehmers berechtigt,
auBer bei offenkundigen wesentlichen Mangeln, nicht zur auch nur
teilweisen Zuritickhaltung der ihm nach Punkt 12. zustehenden Honorare,
sonstigen Entgelte, Kostenerséatze und Vorschisse (Vergitungen).

(19) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers auf
Vergitungen nach Punkt 12. ist nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig
festgestellten Forderungen zulassig.

13. Sonstiges

(1) Im Zusammenhang mit Punkt 12. (17) wird auf das gesetzliche
Zurlickbehaltungsrecht (§ 471 ABGB, § 369 UGB) verwiesen; wird das
Zurickbehaltungsrecht zu Unrecht ausgelibt, haftet der Auftragnehmer
grundsatzlich gemaf Punkt 7. aber in Abweichung dazu nur bis zur Hohe
seiner noch offenen Forderung.

2) Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ausfolgung von im Zuge
der Auftragserflllung vom Auftragnehmer erstellten Arbeitspapieren und
ahnlichen Unterlagen. Im Falle der Auftragserfillung unter Einsatz
elektronischer Buchhaltungssysteme ist der Auftragnehmer berechtigt,
nach Ubergabe samtlicher vom Auftragnehmer auftragsbezogen damit
erstellter Daten, fiir die den Auftraggeber eine Aufbewahrungspflicht trifft,
in einem strukturierten, gangigen und maschinenlesbaren Format an den
Auftraggeber bzw. an den nachfolgenden Wirtschaftstreuhander, die
Daten zu Iéschen. Fiir die Ubergabe dieser Daten in einem strukturierten,
gangigen und maschinenlesbaren Format hat der Auftragnehmer

Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12 gilt sinngemaR). Ist
eine Ubergabe dieser Daten in einem strukturierten, géngigen und
maschinenlesbaren Format aus besonderen Griinden unmdglich oder
untunlich, kénnen diese ersatzweise im Vollausdruck lGbergeben werden.
Eine Honorierung steht diesfalls dafiir nicht zu.

(3) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen und Kosten des
Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner
Tatigkeit von diesem erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht fiir den
Schriftwechsel zwischen dem Auftragnehmer und seinem Auftraggeber
und fiir die Schriftstiicke, die der Auftraggeber in Urschrift besitzt und fir
Schriftstlicke, die einer Aufbewahrungspflicht nach den fir den
Auftragnehmer geltenden rechtlichen Bestimmungen zur Verhinderung
von Geldwasche unterliegen. Der Auftragnehmer kann von Unterlagen, die
er an den Auftraggeber zurlickgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen.
Sind diese Unterlagen bereits einmal an den Auftraggeber tbermittelt
worden so hat der Auftragnehmer Anspruch auf ein angemessenes
Honorar (Punkt 12. gilt sinngemaR).

(4) Der Auftraggeber hat die dem Auftragsnehmer (bergebenen
Unterlagen nach Abschluss der Arbeiten binnen 3 Monaten abzuholen. Bei
Nichtabholung Ubergebener Unterlagen kann der Auftragnehmer nach
zweimaliger nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber,
Uibergebene Unterlagen abzuholen, diese auf dessen Kosten zurlickstellen
und/oder ein angemessenes Honorar in Rechnung stellen (Punkt 12. gilt
sinngemaR). Die weitere Aufbewahrung kann auch auf Kosten des
Auftraggebers durch Dritte erfolgen. Der Auftragnehmer haftetim Weiteren
nicht fir Folgen aus Beschadigung, Verlust oder Vernichtung der
Unterlagen.

(5) Der Auftragnehmer ist berechtigt, fallige Honorarforderungen mit
etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldern, Treuhandgeldern oder
anderen in seiner Gewahrsame befindlichen liquiden Mitteln auch bei
ausdricklicher Inverwahrungnahme zu kompensieren, sofern der
Auftraggeber mit einem Gegenanspruch des Auftragnehmers rechnen
musste.

(6)  Zur Sicherung einer bestehenden oder kiinftigen Honorarforderung
ist der Auftragnehmer berechtigt, ein finanzamtliches Guthaben oder ein
anderes Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein
Anderkonto zu transferieren. Diesfalls ist der Auftraggeber vom erfolgten
Transfer zu verstédndigen. Danach kann der sichergestellte Betrag
entweder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber oder bei
Vollstreckbarkeit der Honorarforderung eingezogen werden.

14. Anzuwendendes Recht, Erfilllungsort, Gerichtsstand
1) Fur den Auftrag, seine Durchfihrung und die sich hieraus
ergebenden Anspriiche gilt ausschlieBlich Osterreichisches Recht unter

Ausschluss des nationalen Verweisungsrechts.

2) Erfillungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des
Auftragnehmers.

(3) Gerichtsstand ist — mangels abweichender schriftlicher
Vereinbarung — das sachlich zusténdige Gericht des Erfiillungsortes.
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II. TEIL
15. Erganzende Bestimmungen flir Verbrauchergeschafte

(1) Fir Vertrage zwischen Wirtschaftstreuhandern und Verbrauchern
gelten die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes.

(2) Der Auftragnehmer haftet nur fiir vorsatzliche und grob fahrlassig
verschuldete Verletzung der ibernommenen Verpflichtungen.

3) Anstelle der im Punkt 7 Abs 2 normierten Begrenzung ist auch im
Falle grober Fahrlassigkeit die Ersatzpflicht des Auftragnehmers nicht
begrenzt.

4) Punkt 6 Abs 2 (Frist fir Mangelbeseitigungsanspruch) und Punkt 7
Abs 4 (Geltendmachung der Schadenersatzanspriche innerhalb einer
bestimmten Frist) gilt nicht.

(5) Ricktrittsrecht gemaR § 3 KSchG:

Hat der Verbraucher seine Vertragserklarung nicht in den vom
Auftragnehmer dauernd ben(tzten Kanzleirdumen abgegeben, so kann er
von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zuriicktreten. Dieser Ruicktritt
kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer
Woche erklart werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde,
die zumindest den Namen und die Anschrift des Auftragnehmers sowie
eine Belehrung uber das Rucktrittsrecht enthalt, an den Verbraucher,
friihestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrages zu laufen. Das
Rucktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu,

1. wenn er selbst die geschaftiche Verbindung mit dem
Auftragnehmer oder dessen Beauftragten zwecks SchlieBung dieses
Vertrages angebahnt hat,

2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine
Besprechungen zwischen den Beteiligten oder ihren Beauftragten
vorangegangen sind oder

3. bei Vertragen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort
zu erbringen sind, wenn sie Ublicherweise von Auftragnehmern auferhalb
ihrer Kanzleirdume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt € 15
nicht Ubersteigt.

Der Riicktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Es
genligt, wenn der Verbraucher ein Schriftstick, das seine
Vertragserklarung oder die des Auftragnehmers enthalt, dem
Auftragnehmer mit einem Vermerk zuriickstellt, der erkennen lasst, dass
der Verbraucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des
Vertrages ablehnt. Es genligt, wenn die Erklarung innerhalb einer Woche
abgesendet wird.

Tritt der Verbraucher gemaR § 3 KSchG vom Vertrag zuriick, so hat Zug
um Zug

1. der Auftragnehmer alle empfangenen Leistungen samt
gesetzlichen Zinsen vom Empfangstag an zurlickzuerstatten und den vom
Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und nitzlichen
Aufwand zu ersetzen,

2. der Verbraucher dem Auftragnehmer den Wert der Leistungen zu
verglten, soweit sie ihm zum klaren und tUberwiegenden Vorteil gereichen.

GemaR § 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzanspriiche unberiihrt.
(6) Kostenvoranschlage gemaR § 5 KSchG:

Fur die Erstellung eines Kostenvoranschlages im Sinn des § 1170a ABGB
durch den Auftragnehmer hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu
zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist.

Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Auftragnehmers zugrunde
gelegt, so gilt dessen Richtigkeit als gewahrleistet, wenn nicht das
Gegenteil ausdricklich erklart ist.

(7) Mangelbeseitigung: Punkt 6 wird erganzt:

Ist der Auftragnehmer nach § 932 ABGB verpflichtet, seine Leistungen zu
verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat er diese Pflicht zu
erfillen, an dem Ort, an dem die Sache Ubergeben worden ist. Ist es fir
den Verbraucher tunlich, die Werke und Unterlagen vom Auftragnehmer
gesendet zu erhalten, so kann dieser diese Ubersendung auf seine Gefahr
und Kosten vornehmen.

(8) Gerichtsstand: Anstelle Punkt 14. (3) gilt:

Hat der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gew&hnlichen
Aufenthalt oder ist er im Inland beschéftigt, so kann fiir eine Klage gegen
ihn nach den §§ 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Abs1 JN nur die Zustandigkeit
eines Gerichtes begriindet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der
gewohnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschéaftigung liegt.

(9)  Vertrage uber wiederkehrende Leistungen:

(a) Vertrage, durch die sich der Auftragnehmer zu Werkleistungen
und der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten und die
fur eine unbestimmte oder eine ein Jahr Ubersteigende Zeit geschlossen
worden sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung einer zweimonatigen
Frist zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf jeweils eines
halben Jahres kiindigen.

(b) Istdie Gesamtheit der Leistungen eine nach ihrer Art unteilbare
Leistung, deren Umfang und Preis schon bei der VertragsschlieBung
bestimmt sind, so kann der erste Kindigungstermin bis zum Ablauf des
zweiten Jahres hinausgeschoben werden. In solchen Vertrdgen kann die
Kundigungsfrist auf hochstens sechs Monate verlangert werden.

(c) Erfordert die Erflillung eines bestimmten, in lit. a) genannten
Vertrages erhebliche Aufwendungen des Auftragnehmers und hat er dies
dem Verbraucher spatestens bei der VertragsschlieBung bekannt
gegeben, so kdnnen den Umstanden angemessene, von den in lit. a) und
b) genannten abweichende Kiindigungstermine und Kiindigungsfristen
vereinbart werden.

(d) Eine Kundigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht

ausgesprochen worden ist, wird zum nachsten nach Ablauf der
Kundigungsfrist liegenden Kindigungstermin wirksam.

Beilage VII/5



	Jahresabschluss der Unternehmung Wiener Gesundheitsverbund
	Inhaltsverzeichnis
	Prüfungsvertrag und Auftragsdurchführung
	Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses
	Bestätigungsvermerk
	Zusammengefasste Bilanz zum 31. Dezember 2020
	Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020
	Anhang




